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fo fournit es aucp £)ter fcfjon faatb 3110 ©ntzünbung
bes Vecfenbinbegewebes in ber Umgebung bet

©ileitermünbung. ©iefe ©ntzünbung äuRert fid),
tote bet alien jetöjen öäuten, beim Vaucpfell in
Verflebungen ber Umgebung. Cjt entftetjt 10 im
Weiteren Verlauf eine bis fauftgroRe ©efcpwulft,
bie beftept aits bent mit ©iter gefüllten ©ileiter»
fact, bem einbezogenen ©ierftod mit eüentuell
aucp einem VbfzeR, bann ausgetretenem ©iter
gtüifc£)en ben Vedenbaucpfellberflebungen nub

fdjlieRIicp nocp einbezogenen ©armfcplingen,
buret) berett Verflebung untereinanber ber sgro=
ZeR oft gegen bie groRe Vaucppöple i)itt abgefcplof»
fen toirb.

Vîeift ift biefe ©rfranfung beibfeitig, befom
bers loenn eine fritter beftefjenbe ©onorrpöe bie

©runblage bilbet.
©er tnberlulöfe ©parafter ber ßranfpeit läRt

fic£) niept immer auf ben erften 2tnpieb feftftellen.
Vian finbet bei ber Unterfucpung beibfeitig oon
ber toenig beweglichen ©ebärmutter rnepr ober

toeniger groRe ©efcpwülfte, bie fid) gegen bie

Umgebung nicf)t ober nur toenig oerfepieben laf»
fen. Veibe bilben mit bem UteritS eine Viafje.
2lber bie Unterfud)ung bes übrigen .Üörpers,
namentlich toenn fid) auf ben Sungen Slnzeicpen
einer früheren ober beftepenben ©uberfulofe fin=
ben, führen auf bie richtige ©eutung.

grüper toar bie fjauptbepanblung bie ©pera»
tion ; man öffnete benVaucp, löfte bie ©efd)Witlfte
aus ihren Verflebungen unb trug fie mit ober
ohne bie ©ebärmutter ab, je nachbem leitete
franf ober nic£)t franf toar. Vacpbem man aber
bei ber Suttgentuberfulofe mit ber langwierigen
ßlimabepanblung gute ©rfolge erzielt hatte unb
bieS fidj auch &ei 0er d)iritrgifd)en ©uberfulofe
beftätigt hatte, macht man aud) pier Don öer
©onnenbeftraplung ©ebrauch- ©ie Patienten
Werben nach einem £>öpenfurort gefdjidt, wo fie
mit forgfältig fteigenber ©ofierung ben ©trap»
len ber ©onne foWie ber 8uft auSgefept werben.
Unter biefer Vepanbtung, bie mit guter $oft
lombiniert Wirb, beruhigen fid) oft bie entzünb»
licpen ©rfcheinungen, ber ©iter in ben Slbfzeffen
bidt fiep mehr ein, bie ©uberfelbazilleu fterben

• ab ; nad) mehreren Vionaten finbet man bann
nur nod) einen ftationären guftanb. tßtenn feine
Weiteren VefcpWerben bie Patientin beunrupi»
gen, fo fann man bie ©aepe gehen laffen ; meift
lagert fidj im früheren Ülbfzejj bann $alf ab unb
fpäter finbet fic£) nur eine berfalfte ©efcpwulft.

Oft allerbingS bleiben aud) nach §lbpeilen ber
©uberfulofe infolge ber VerWacpfungen fo ftarfe
VefcpWerben zurüd, baR mau gezwungen ift,
nachträglich noch öie ©efd)Wülfte operatib zu
entfernen.

Brustsalbe
• Bringt ihre wertvollen Heilstoffe in der Tiefe der

Hautgewebe zur vollkommenen Wirkung.

• Die Brustwarzen sind nach der Behandlung in
kürzester Zeit wieder von Salbe frei.

• Stärkste Desinfektion und Heilkraft

• Heilt die gefürchteten «Schrunden» auffallend
rasch und verhütet bei rechtzeitiger Anwendung
das Wundwerden der Brustwarzen sowie
Brustentzündung.

Kräftigt überdies die zarten Gewebe der Brust

Grosse Tube RHENAX-Wundsalbe
Fr. 1.90 in Apotheken
und "Drogerien

Verbandstoff - Fabrik
Schaffhausen. Neuhausen
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3et)tuet), fjebaittmetwrrciu

Zentraloorstand.
9ieu=6intritte :

©eftiott ©oggenburg:
1 a grättlein oterta ©muet, Vrunnabern
2 a grättlein Vüttimann, ©berpelfenfcpwil
3 a grau Meper, Sßattmil
4 a grau ©trübi, llnterwaffer
5 a grau Vabette SBöfch, ©bnat=$appel
2ßir peiRen alle perjlicp willfommen.

gubilarittnett.
©eftton ©argauS»2Serbenberg:

grau Voeli, SüetRtaurten, ©d)Wenbi
grau ©fcpubi=©homet, Viuttenz

2ßtr Wünfchen beit gübilarinnett Weiterhin
©liid unb ©cfunbl)eit unb einen frol)eu SebenS»

abenb.

©ittlabuttg jur 5ßtäfibentinnen=Stonferenz.

©iefe finbet am 30. September, nachmittags
1 Uhr, im .Stotel Vierfur in ©Iten (beim Vapm
pof) ftatt.
©hema : ©ntWurfzumVunbeSgefepüber

bie ViutterfchaftSberficherung.
Dîacï) einem einleitenben Veferat bon gräm

Iein®r.gängerle bom VunbeSamt für ©ojialoer»
ficheruttg ift bett ©eftionSpräfibentinnen ©e»

legenpeit geboten, gragen zu ftellen über bie
SluSWirfungen be§ ©efepeS auf ben Hebammen»
beruf, zu bisfutieren unb Söünjcpe borzubringen.
®ie ©eftionen erhalten bie folgenben Unterlagen
Zum ©tubium : ©ntWurf zum VunbeSgefep über
bie ViutterfcpaftSberficperung, bom 30. 8. 46,
unb bie Vemerfttngen beS VunbeSamteS.

Vacpper allgemeine Umfrage.
®ie ipräfibentinnen Werben bringenb gebeten,

biefen ©ag zu referbieren ober bei allfälligem
Verpinbertfein eine geeignete Vertreterin zu
fchiden.

©S follte auch noch über bie grage einer ©tel»
lenbermittlung im ©cpWeizerifdjen ipebammem
berein gefprodjett werben.

VerfcpiebetteS.
gm Weitern möchten Wir biejenigen ©eftionS»

faffierinnen, Welche ben gapreSbeitrag noch nicht
an bie gentralfaffe gefd)idt haben, bringenb er»

fuchen, bieS fofort zu erlebigen. SlucE) muR bas
VütglieberberzeicpmS an bie ^laffierin gefd)idt
Werben, bamit fie überprüfen fann, ob baS ©elb
mit bem sHlitgIieberberzeichniS übereinftimmt.
©§ ift in ©rinnerung zu rufen, baff laut VefcljIuR
ber ©elegiertenberfammlung in ©olothurn ber
gapreSbeitrag bis ©nbe üülai abzuliefern fei.

2luch möchten Wir bie ©eftionSpräfibentinnen
erfuepen, bei Ülnmelbung neuer SKitglieber bar=
auf zu bringen, bah "üe 5)Serfonatien genau am
gegeben Werben. Vebor fid) baS SJHtgtieb nicht
über eine $ranfenfaffezugel)örigfeit auSWeifen
fann, fönnen wir fie nidjt in ber geitung publi=
Zieren. ®ie ^affierin, grau ©gloff, muR bann
ben Vetreffenben Wieber ftpreibeu, unb baS gibt
immer Wieber unnötige ©pefen für ben Verein.

gum ©d)IuR noch e^ne erfreuliche 93litteilung :

gräulein ©life ©milie gWaplen, @t. gmmer,
hat bem ©ehweizerifepeu ^ebammenberein tefta=
mentarifd) gr. 200.— Oermacht.

©S fei an biefer ©teile bie ©abe herzlich ber»
banft.

gelben/VSeinfelben, ben 10. üluguft 1947.

üftit follegialen ©rüRen

gür ben gentralborftanb :

®ie 5ßräfibentin : ®ie ©efretärin :

grau ©chaffer. grau ©aameli.
gelben (ïtjmgau) Sßetnfelben, paubtftrafie

ïel. 99197 îel. 51207

Krankenkasse.

Äranfmelbungen:
grl. Suife $ropf, Unterfeen
grau SBepeueth, ÜRabretfdj
2RIle ©olap, Se ©entier
Slime Sluberfon, ©ffertines
grl. ©abiezel, ißitafch
®Ule ©ucommun, ©enèbe
grau Seuenberger, gffwiï
grau Varizzi, gürid)
Vinte Slllamanb, Vej;
grl. ©üntpert, ©rftfelb
grl. ©ugger, gnS
grau Çeinzer, Votfreuz
grl. ©hitler, ©t. ©allen
Vente ©enthorep, Vioutet=©ubrefin
Vinte Veuenfd)Wanber, Vallorbe
grau griefer, Viallerat)
grl. Söid'i, ©ntlebuch
Vime gacque§=Vobeh, Saufanne
grau ©ornig, Varon
grau Vrügger, grutigen
grl. Viüller, 2Jiapenborf
grau Süffp, VafferSborf
grau Vrunner, gunertfirchen
Ville ©toupel, Villeneube
grau ©djmuh, Voll
grau VoCenWeiber, glüelen
grau ^»ämisegger, gitricp
grau §immelberger, .Sensau
grau ©cpöui, Vieberf^erli
grau ^ölla, gürid)
grau rßfifter, Viebpolz
grl. Voll, Vinggenberg
grl. ©priften, ©Verbürg
grl. Vepeler, Sßorb
©ig. Seoni 2lbrienne, Socarno

grau Vieher=Viid, gürid)
Vide Silice OepS, Saufanue
Ville ©cplucpter, S'gSle
grau gten, Vienzingen

SlngemelbeteSSöchnerin:
grau 2Bafer»VlättIer, ^ergiswil

Veueintritt :

Vomanbe 148 Vime ©aup, Se ©epep
©eien ©ie unS perzlicp WiEfommen

gür bie ßranfenfaffefommiffion :

©. Hertmann.

und schnell trocken. Die hygienischen
Gazewindeln MI MI machen der Mutter
das Windelwaschen wirklich leicht. Der
Säugling fühlt sich wohl in den weichen
MIMI-Windeln aus doppelter, reiner
Baumwollgaze.

Herstellerin:

%Finwjj%
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so kommt es auch hier schon bald zur Entzündung
des Beckenbindegewebes in der Umgebung der

Eileitermündung. Diese Entzündung äußert sich,

wie bei allen serösen Häuten, beim Bauchfell in
Verklebungen der Umgebung. Oft entsteht w im
weiteren Verlauf eine bis faustgroße Geschwulst,
die besteht aus dem mit Eiter gefüllten Eileitersack,

dem einbezogenen Eierstock mit eventuell
auch einem Abszeß, dann ausgetretenem Eiter
zwischen den Beckenbauchfellverklebnngen und

schließlich noch einbezogenen Darmschlingen,
durch deren Verklebnng untereinander der Prozeß

oft gegen die große Bauchhöhle hin abgeschlossen

wird.
Meist ist diese Erkrankung beidseitig, besonders

wenn eine früher bestehende Gonorrhöe die

Grundlage bildet.
Der tuberkulöse Charakter der Krankheit läßt

sich nicht immer auf den ersten Anhieb feststellen.
Man findet bei der Untersuchung beidseitig von
der wenig beweglichen Gebärmutter mehr oder

weniger große Geschwülste, die sich gegen die

Umgebung nicht oder nur wenig verschieben
lassen. Beide bilden mit dem Uterus eine Masse.
Aber die Untersuchung des übrigen Körpers,
namentlich wenn sich auf den Lungen Anzeichen
einer früheren oder bestehenden Tuberkulose
finden, führen auf die richtige Deutung.

Früher war die Hauptbehandlung die Operation

; man öffnete denBauch, löste die Geschwülste
aus ihren Verklebungen und trug sie mit oder
ohne die Gebärmutter ab, je nachdem letztere
krank oder nicht krank war. Nachdem man aber
bei der Lungentuberkulose mit der langwierigen
Klimabehandlung gute Erfolge erzielt hatte und
dies sich auch bei der chirurgischen Tuberkulose
bestätigt hatte, macht man auch hier von der
Sonnenbestrahlung Gebrauch. Die Patienten
werden nach einem Höhenkurort geschickt, wo sie

mit sorgfältig steigender Dosierung den Strahlen
der Sonne sowie der Luft ausgesetzt werden.

Unter dieser Behandlung, die mit guter Kost
kombiniert wird, beruhigen sich oft die entzündlichen

Erscheinungen, der Eiter in den Abszessen
dickt sich mehr ein, die Tuberkelbazillen sterben

' ab; nach mehreren Monaten findet man dann
nur noch einen stationären Zustand. Wenn keine
weiteren Beschwerden die Patientin beunruhigen,

so kann man die Sache gehen lassen; meist
lagert sich im früheren Abszeß dann Kalk ab und
später findet sich nur eine verkalkte Geschwulst.

Oft allerdings bleiben auch nach Abheilen der
Tuberkulose infolge der Verwachsungen so starke
Beschwerden zurück, daß man gezwungen ist,
nachträglich noch die Geschwülste operativ zu
entfernen.

vi'U8t8s>be
G Sl-mgì ilit-s wsk-tvollsn stisilstoffs in cisr'sioks cjs»-

stiautgswsds ?i>f- vollkommsnsn Wirkung.

O vis örustws^sn sinci nsck clsr Sslianàng in
kàsstsr ^sit wisösr von Sslds frsi.

O Ltàrksts vssinfskiion unö lZeilkratt.

O 1-isiIt ciio gsfûroMoîsn «Lclirunösn» aufssllsnct
ruscii unci vsriiütst ds! rsclit-sitigsk- ^nwonäung
ciss Wuncitvsrcisn cior Lrustwsk^sn sowis örust-
snt^ünciung.

kräftigt üdsräiss clis -srtsn Qswsds cjsr Lrust.

(Grosse lobe
5r. l.?0 in Hpotkslcsn

Vvrdsncistoff- Fabrik
Seksffkausen,
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Schweiz. Hebammenverein

lentralvorstana.
Neu-Eintritte:

Sektion Toggenburg:
1 a Fräulein Berta Tinner, Brunnadern
La Fräulein Rüttimann, Oberhelfenschwil
3 a Frau Kleyer, Wattwil
4 a Frau Strübi, Unterwasser
5 a Frau Babette Bösch, Ebnat-Kappel
Wir heißen alle herzlich willkommen.

Jubilarinnen.

SektionSarganS-Werdenberg:
Frau Boeli, Weißtannen, Schwendi
Fran Tschudi-Thomet, Muttenz

Wir wünschen den Jubilarinnen weiterhin
Glück und Gesundheit und einen frohen Lebensabend.

Einladung zur Präsidentinnen-Konferenz.

Diese findet am 39. September, nachmittags
1 Uhr, im Hotel Merkur in Ölten (beim Bahnhof)

statt.
Thema : Entwurf zum Bundesgesetz über

die Mutterschaftsversicherung.
Nach einem einleitenden Referat von Fräulein

Dr. Zängerle vom Bundesamt für Sozialversicherung

ist den Sektionspräsidentinnen
Gelegenheit geboten, Fragen zu stellen über die
Auswirkungen des Gesetzes auf den Hebammenberuf,

zu diskutieren und Wünsche vorzubringen.
Die Sektionen erhalten die folgenden Unterlagen
zum Studium: Entwurf zum Bundesgesetz über
die Mutterschaftsversicherung, vom 39.8. 46,
und die Bemerkungen des Bundesamtes.

Nachher allgemeine Umfrage.
Die Präsidentinnen werden dringend gebeten,

diesen Tag zu reservieren oder bei allfälligem
Verhindertsein eine geeignete Vertreterin zu
schicken.

Es sollte auch noch über die Frage einer
Stellenvermittlung im Schweizerischen Hebammen-
Verein gesprochen werden.

Verschiedenes.

Im weitern möchten wir diejenigen
Sektionskassierinnen, welche den Jahresbeitrag noch nicht
an die Zentralkasse geschickt haben, dringend
ersuchen, dies sofort zu erledigen. Auch muß das
Mitgliederverzeichnis an die Kassierin geschickt

werden, damit sie überprüfen kann, ob das Geld
mit dem Mitgliederverzeichnis ühereinstimmt.
Es ist in Erinnerung zu rufen, daß laut Beschluß
der Delegiertenversammlung in Solothnrn der
Jahresbeitrag bis Ende Mai abzuliefern sei.

Auch möchten wir die Sektionspräsidentinnen
ersuchen, bei Anmeldung neuer Mitglieder darauf

zu dringen, daß die Personalien genau
angegeben werden. Bevor sich das Mitglied nicht
über eine Krankenkassezugehörigkeit ausweisen
kann, können wir sie nicht in der Zeitung
publizieren. Die Kassierin, Frau Egloff, muß dann
den Betreffenden wieder schreiben, und das gibt
immer wieder unnötige Spesen für den Verein.

Zum Schluß noch eine erfreuliche Mitteilung :

Fräulein Elise Emilie Zwahlen, St. Immer,
hat dem Schweizerischen Hebammenverein
testamentarisch Fr. 299.— vermacht.

Es sei an dieser Stelle die Gabe herzlich
verdankt.

Felben/Weinfelden, den 19. August 1947.

Mit kollegialen Grüßen!

Für den Zentralvorstand:
Die Präsidentin: Die Sekretärin:
Frau Schaffer. Frau Saameli.
Felben sThurgau) Weinfelden, Hauptstraße

Tel. 99197 Tel. 51207

Krankenkasse.

Krankmeldungen:
Frl. Luise Kröpf, Untersten
Frau Weyeneth, Madretsch
Mlle Golay, Le Sentier
Mme Auberson, Essertines
Frl. Caviezel, Pitasch
Mlle Dncommun, Genève
Frau Leuenberger, Jffwil
Frau Barizzi, Zürich
Mme Allamand, Bex
Frl. Günthert, Erstfeld
Frl. Gugger, Jus
Frau Heinzer, Rotkreuz
Frl. Thüler, St. Gallen
Mme Tenthorey, Montet-Cudrefin
Mme Neuenschwander, Vallorbe
Frau Fricker, Malleray
Frl. Wicki, Entlebuch
Mme Jacques-Bovey, Lausanne
Frau Domig, Raron
Frau Brügger, Frutigen
Frl. Müller, Matzendorf
Frau Lüssy, Bassersdorf
Frau Brunner, Jnnertkirchen
Mlle Stoupel, Villeneuve
Frau Schmutz, Boll
Frau Vollenweider, Flüelen
Frau Hämisegger, Zürich
Frau Himmelberger, Herisau
Frau Schöni, Niederscherli
Frau Kölla, Zürich
Frau Pfister, Riedholz
Frl. Noll, Ringgenberg
Frl. Christen, Oberburg
Frl. Beyeler, Worb
Sig. Leoni Adrienne, Locarno
Frau Meyer-Mick, Zürich
Mlle Alice Oehs, Lausanne
Mlle Schluchter, L'Jsle
Frau Jten, Menzingen

Angemeldete Wöchnerin:
Frau Waser-Blättler, Hergiswil

Ne »eintritt :

Romande 148 Mme Taux, Le Sepey
Seien Sie uns herzlich willkommen!

Für die Krankenkassekommifsion:
C. Herrmann.

uncl soknsii trocken. Sie bvgisnisobsn
Ls^swinclsin IVIiiVIi msotien cisr lVIuttsr
äss Winäsiv/ssotisn wirkiioti isiobt. Her
Lsugiing tübit sioti woti! in cisn weioven
it/IilVIi-Winciein sus cloppeiter, reiner
Ssumvmiigs?s.

ttsrstslisrin:

sttwcncn vcno«x>isioks- im» ». «. nMi.
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ïobcôari3CÎgcn.
Qrt ©iffad) ftarb im Sllter bon 81 Qaljrcn

Çrau iHotheli
in ©onbilier ftarb ain 26. Quli im liter bon
65 Qatjren

frau Jjânni-ôfeffen
unb am 5. Slugnft ftarb in 33üjjbetg im liter
bon 64 fjaljren

Çrau Xvôjâ)
©Ijren mir bie lieben SBerftorbenen in treuem

©ebenïen.

5>ie ^ranBcnSaffeBommijpon.

pilfSfonbë.
Sie girrna 5phafag2I@.,in©fchen (Siecf)»

Aufteilt), fjaf uns burdf ihren Vertreter, perrn
tfrei in 3ûïicf), ben 23etrag bon gr. 50.— zu=
foinmen laffen.

2Bir banfen ber ©penberin biergltcb) für biefe
©abe. Ramené ber •fMlfsfonbéfommiffioit :

3. ©lettig.

VerelnsnacDricMen.
©eftion Slargau. Unfere Berfammlung finbet

®ienëtag, ben 26. Sluguft, um 14 Ufjr in ber
tteuen „Slarauerftube" in Starou ftatt. perr Sr.
®uba<h, gurift unb ©efretär ber Sireftion beë
gnnern, mirb uns einige ^Begleitungen geben
über bas feit bent 1. Stuguft in Kraft getretene
Unentgeltliche ©eburtê£)ilfe= unb ©äuglingSfür»
forgegefep. ©etoife ift manche Kollegin froh, einige
Richtlinien bon berufener ©eite zu erhalten.

i
ferner hören ©ie einen furzen Bericht über

hie fchtueijerifche Selegiertenberfammlung unb
e'n Kurzreferat „©eburtspilfe im Sßanbel ber
Seiten".

gnbem toir hoffen, bafe recht biele Rîitglieber
Unb auch Radjbarfolleginnen fidj für biefe $he»
Uten intereffieren merben, freuen toir und auf
zahlreiches ©rfcheinen. S)er Borftanb.

©eftion Bafellanb. Unfere ©ommerüerfamm»
hing finbet SienStag, ben 26. Ruguft, nachmit»
iog§ 14 Uhr, im „pirfclfen" in Siegten ftatt.

$ch möchte beSlfalb an biefer ©teile unfern
Rtitgliebern folgenbegalfrgelegenheiten befannt»
9eben : Sßir benüpen alfo ab ©iffadj baS f?oft=
Quto, baS um 11 Uhr abfährt, ober baëjenige
Utit Slbfahrt um 14.10 Uhr, aïïerbingS fomrnen
fuir bann erft um 14.29 Uhr in Siegten an. Um
fere Berfammlung rnüfete bann mit breifeig 9Ri»
Unten Berfpätung begonnen loerben. Um 17.53
üfer haben toir bann bie lefete ©elegenheit, nach
®iffach zu fahren, um alle 2tnfc£)Iüffe zu erlfal»
ien. geh möchte nun beSlfalb alle PRitglieber
hïingenb bitten, mir bis zum 21. Sluguft mitzuteilen,

toelcfeen 2lutofur£ fie zu benüfeen geben»

Jen, bamit ich nttch rechtzeitig um bie Bereit»
fietlung eineS IßoftautoS bemühen ïann.

fjm meitern möchte ich noch bitten, bafe jebeS
Rtitglieb mir bann bie ©eburtenzahl pro 1946
fngeben tann, um meine ©intragungen berboll»
ftönbigen zu tonnen.

Sa mir ztoei Kolleginnen unter unS haben, bie
uuf tfere Oierzigfährige Berufstätigfeit zurücf»
Riefen bürfen, ermarten mir bolhpihligeS ©r»
Rheinen. güx ben Borftanb: grau ©cffaub.

©eftion Bern. Ser feffr lehrreiche Vortrag
bon grl. Sr. ©cfeönholzer über Kinberlähmung
fctnb bei allen Slnloefenben grofees gntereffe. SBir
hänfen ber liebenStoürbigen Referentin auch an
Refer ©teile noch beftenS für ihre Bemühungen.

Ser §erbftau8flug, zu bent mir hier alte
Kolleginnen herzlich einlaben, finbet am SRitt»
Roch, ben 27. Sluguft, ftatt ; bei frf)lecb)tem SBetter
Ufht Sage fpäter. Sie galjrt zum Sacbegouj:
führt über KerzerS—Neuenbürg—©ranbfon—
^rbe—Ballorbe—Se Ißont—Sac be gou;r—Se

BraffuS—©ol bu Rîarchapruz—©imel—Rolle
—RlorgeS—Saufaune—IJloubon—ißaherne—
ÜJiurten—Bern. SIbfahrt um 6.30 Uhr beim
Burgerffütal. ißreis pro ißerfon %x. 15.70.

©elbftüerhflegung.
Slnmelbungen fiub menn möglich fçhriftlich

bis zum 22. Üluguft an bie ißräfibentin, grl.
Burren, grauenffiital, zu richten. 2Bir hoffen,
bafe es recht Dielen Kolleginnen möglich feilt
loerbe, biefen prächtigen Slitsflug mitzumachen.

3mr ben Borftanb : 8 i n a SR ä b e r.

©cftion ©raubiinben. Unfere nächften Ber»

fammlungen finben ftatt: ©amêtag, ben 13. Sep»

tember, in Siefenfaften, mie gemol)ttt im potel
Sllbitla, mittags 1 Uhr ; ©onntag, ben 14. ©ep=

tember, für bie ©ngabitter Kolleginnen, eben»

falls mie immer im fbotel SBeifeeS Kreuz in 3uoz,
mittags 1 Uhr.

Beibe Berfammlitngen mit ärztlichem Bor»

trag unb eDentuell IReifeoergütung.
©ine fleine Slufbefferuttg im f'antonalen Bei»

trag mollen mir banfettb anerfennen. ©s mürbe

uns oerfichert, bafe feine neuen Berträge mehr
abgefcfeloffen merbeti bürfen unter einer Sage
bon f^r. 40.—. $e nach Srt unb ben Berhält»
niffen entffirechenb mehr, ©benfo folltcn bie

SBartgelber erhöht loerben, benn ein SBartgelb
oon g1'- 150-— ift tu feiner SBeife ber heutigen
3eit entffirechenb.

3Bir hoffen beftimmt auf gute Beteiligung,
bettn mir müffen einen Bieg finben, um unfere
Berhältniffe zu beffern.

^n biefer ©rmartung griifet :

grau Banbli.
Sia^fchtift.

Sie Sagen fomie auch bie SBartgelber im Kan»
ton ©raubünben ftehen mirflich in feinem Ber»
hältnis zum heutigen SebenSftanbarb. ÎBas finb
heute gr. 40.—

Unbererfeits fagte uns grl. 9iiggli an ber

SeiegiertenOerfammlung, bafe ber Bertreter ber
Bünbner ^Regierung bei ber Beffirechung biefes
©egenftanbeS fich 9egen eine gröfeere ©rhöhung
ber Sage als gr. 5.— auSgeffirochen habe, gn
Slnbetracfet ber fehr ärmlichen Berhältniffe in
ben Bergtätern fann man baS Oerftehen. gn
biefem galle follte aber ber Kanton bie BSart»
gelber ber pebammen itnbebingt erhöhen, ©s ift
ferner zu üerftefeen, loarum unfere Ütrbeit nicht
eines gerechten Sohnes mert fein follte. ©ie er»

forbert nicht nur förderliche gähigfeit, fie for»
bert, menn fie reiht ausgeübt mirb, ben ganzen
9Renfihen. geh glaube nicht, bafe fich öer Kanton
auf bie Sauer biefer gerechten gorbernng mirb
entziehen fönnen. „9iüt nahiah" getoinnt ficher
aurf) hier. m. L.

©eftion Suzern. 2Bie ben meiften Kolleginnen
befannt fein mirb, bemühten mir uns lefetes

gahr um ©rhöhung ber Sßartgelber. ©rft fürz»
lieh erhielten mir auf unfere ©ingabe an bie
hohe iRegietung eine zuftimmenbe 3lntloort. ©S

mürben bom RegierungSrat an alte ©emeinben
beS KaittonS Schreiben gerietet mit beut brin»
genben Slppell, ben Hebammen auf freimilliger
BafiS baS ÏBartgelb um minbeftenS 50 % Zu er»

höhen, ©rfreuli^erloeife finb bereits einige ©e»

meinben biefem Slufruf nachgefommen. Run
mürbe eS unS intereffieren, mo unb miemeit man
jeber Kollegin entffrcochen hat. Saher finbet am
SienStag, ben 19. Slitguft, nachmittags 2 Uhr,
im potel Rütli, Suzern, eine aufeerorbentlicfee

Berfammlung ftatt, mozu mir febe Kollegin
bringenb einlaben. ©s ift jefet noch bie le^te
©elegenheit, uns für jebe einzelne benachteiligte
Kollegin einzufeuern gene pebantmen, bie auS
fchmcrloiegenben ©rünben uitabfömmlich fiub,
mögen ihre Slntloort auf biefen Sermin fthrift»
(ici) ait bie üßräfibentin, grl. SiSbeth Bithlmann,
Rothenburg, einfenben. ©pätere Anträge uitb
UBünfche fönnen nicht mehr berüdfiefetigt loerben.

Reit follegialem ©rufe
Sie Slftuariit: gofh Bit che Ii.

©eftion ©t. ©allen. Unfere ©gfurfion nach
ber Berbanbftoff»gabrif glamil ift grofeent gn»
tereffe begegnet; eine erfreuliche Rnzahl Oon
Kolleginnen hat fich eingefitnben, unb es feat fich
auch gelohnt. ©S mar fehr intereffant zu fetien,
mie aus ber rohen Baummolle burch Oerfchiebene
maschinelle gSrozeffe bie fo gut befannte, toeidfe
unb loeifee g!ama»2Batte mie auch alle bie anbern
fo Oielfeitigen Strtifel ber Berbanbftoff»gabrif
glamil entftehen. Unb zum Slbfcfelufe mürben mir
in liebenSmürbigfter SBeife inS ©afé Soggenburg
Zu einem ©afé ©rème unb Kuchen eingelaben.
Sazu befam febe Kollegin ein Sßäcflein bon ber»
fchiebenen g!ama=lßrobuften. 2Bir möchten auch
an biefer ©teile ber Berbanbftoff=gabrif glamil,
Speziell auch öen beiben Herren gung unb Braun,
für ihr liebenSmürbiges ©ntgegenfommen be=

ftens banfen.

gür ben Borftanb: 9R. Srafelet.
©eftion ©chaffhaufett. 2Bir Oeranftalten am

Sonnerstag, ben 28. Sluguft, eine gahrt inS
Blaue mit 2luto ; Slbfahrt 13 Uhr ab Bahnhof
©chaffhaufen. 2Bir fönnen unfern Rfitgliebern
Derraten, bafe mir hierfür einen Beitrag auS ber
Kaffe gemähren fönnen. 2Bir hoffen baher, bafe
fich zapfreiepe Rîitglieber an biefer gafert betei»
ligen merben. Sie Rnmelbung hat bis fpäteftenS
26. 2luguft an bie ißräfibentin, grau ftangart»
ner in Buchthalen, zu erfolgen.

Seiber haben mir fdfon mieber ben Berluft
eines unferer Rîitglieber zu bezeichnen, gm Oer»

gangenen SRonat ift unfere liebe Kollegin, grau
©toll in Cfterfingen, bon unS gegangen. 2Bir
merben fie ftetS in treuem Slnbenfen behalten.

Rlit foltegialcn ©rüfeen
gür ben Borftanb:grau Brunner.

©eftion ©olotfeurn. ©inem BerfammlungS»
befchlttfe nachfommenb, einmal ben pinterberger
Kolleginnen einen Befud) abzuftatten, trafen fich
bie reifeluftigen pebammen bon bor bem Berg
am 15. guli in ©t. Pantaleon im ©ihlnarz»
bubenlanb.

Bon Sieftal führte unS ber Slutocar ficher
buret) öaS ibpllifche Slristal. Ser SBallfahrtS»
firdfee zu ben bierzehn Rotfeelfern galt unfer erfter
Befuch- Çernach führte nnS ber 2Beg burefe hens
liehe Kirfbhenfelber bis nach Ruglar zu unferer
fehr bereiten Kollegin grau grei.

gm Reftaurant Röfeli mürbe ÜRittagSraft ge»
macht, mo noch einige Rachzügler erfreuen, ©o»
mit fonnte bie mit aHerljanb SBürtfchen gefpiefte
SRagenfrage gelöft merben. iffienn baS Rienu
niefet nach aller SBünfchen ausgefallen ift, fo lool»
len mir unS ber Satfache erinnern, bafe eben
noch RachfriegSzeit ift.

Räch öem ©ffen fühlte unS ber ©hauffeur im
©iltempo auf bie ©empenfluh, loo bei einem
fühlen Srunf bie BereinSgefdjäfte bünbig er»
lebigt mürben. Unfere Ißräfibentin hatte alles
mohl Oorbereitet.

HACOSAN
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Todesanzeigen.
In Sissach starb im Alter von 81 Jahren

Frau Aötheli
in Sonvilier starb am 26, Juli im Alter von
65 Jahren

Frau Hänni-Gtsffen
und am 5. August starb in Bützberg im Alter
Von 64 Jahren

Frau Tröjch
Ehren wir die lieben Verstorbenen in treuem

Gedenken.

Die KrankenLassekommifsion.

Hilfsfonds.
Die Firma P h a f a g A G., in Eschen

(Liechtenstein), hat uns durch ihren Vertreter, Herrn
Frei in Zürich, den Betrag von Fr. 56.—
zukommen lassen.

Wir danken der Spenderin herzlich für diese
Gabe. Namens der Hilfsfondskommission:

I, Glettig.

VereinsnachriÄten.
Sektion Aargau. Unsere Versammlung findet

Dienstag, den 26. August, um 14 Uhr in der
Neuen „Aarauerstube" in Aarau statt. Herr Dr.
Dubach, Jurist und Sekretär der Direktion des
Innern, wird uns einige Wegleitungen geben
über das seit dem 1. August in Kraft getretene
Unentgeltliche Geburtshilfe- und Säuglingsfürsorgegesetz.

Gewiß ist manche Kollegin froh, einige
Richtlinien von berufener Seite zu erhalten.

Ferner hören Sie einen kurzen Bericht über
die schweizerische Delegiertenversammlung und
ein Kurzreferat „Geburtshilfe im Wandel der
Zeiten".

Indem wir hoffen, daß recht viele Mitglieder
Und auch Nachbarkolleginnen sich für diese Theuren

interessieren werden, freuen wir uns auf
Zahlreiches Erscheinen. Der Vorstand.

Sektion Baselland. Unsere Sommerversamm-
kung findet Dienstag, den 26. August, nachmittags

14 Uhr, im „Hirschen" in Diegten statt.
Ich möchte deshalb an dieser Stelle unsern

Mitgliedern folgende Fahrgelegenheiten bekanntgeben

: Wir benützen also ab Sissach das Post-
auto, das um 11 Uhr abfährt, oder dasjenige
Unt Abfahrt um 14.16 Uhr, allerdings kommen
üür dann erst um 14.29 Uhr in Diegten an. Unsere

Versammlung müßte dann mit dreißig
Minuten Verspätung begonnen werden. Um 17.53
llhr haben wir dann die letzte Gelegenheit, nach
Sissach zu fahren, um alle Anschlüsse zu erhalten.

Ich möchte nun deshalb alle Mitglieder
dringend bitten, mir bis zum 21. August mitzuteilen,

welchen Autokurs sie zu benützen gedenken,

damit ich mich rechtzeitig um die
Bereitstellung eines Postautos bemühen kann.

Im weitern möchte ich noch bitten, daß jedes
Mitglied mir dann die Geburtenzahl pro 1946
Mgeben kann, um meine Eintragungen
vervollständigen zu können.

Da wir zwei Kolleginnen unter uns haben, die
Mf ihre vierzigjährige Berufstätigkeit zurückblicken

dürfen, erwarten wir vollzähliges
Erscheinen. Fà den Vorstand: Frau Schaub.

Sektion Bern. Der sehr lehrreiche Vortrag
bon Frl. Dr. Schönholzer über Kinderlähmung
sand bei allen Anwesenden großes Interesse. Wir
danken der liebenswürdigen Referentin auch an
dieser Stelle noch bestens für ihre Bemühungen.

Der Herbstausflug, zu dem wir hier alle
Kolleginnen herzlich einladen, findet am Mitt-
üwch, den 27. August, statt ; bei schlechtem Wetter
Ut Tage später. Die Fahrt zum LacdeJoux
führt über Kerzers—Neuenburg—Grandson—
^>rbe—Vallorbe—Le Pont—Lac de Joux—Le

Brassus—Col du Marchayruz—Gimel—Rolle
—Morges—Lausanne—Moudon—Payerne—
Murten—Bern. Abfahrt um 6.36 Uhr beim
Burgerspital. Preis pro Person Fr. 15.76.

Selbstverpflegung.
Anmeldungen sind wenn möglich schriftlich

bis zum 22. August an die Präsidentin, Frl.
Burren, Frauenspital, zu richten. Wir hoffen,
daß es recht vielen Kolleginnen möglich sein
werde, diesen prächtigen Ausflug mitzumachen.

Für den Vorstand: Lina Räber.

Sektion Graubünden. Unsere nächsten
Versammlungen finden statt: Samstag, den 13.

September, in Tiesenkasten, wie gewohnt im Hotel
Albula, mittags 1 Uhr; Sonntag, den 14.
September, für die Engadiner Kolleginnen, ebenfalls

wie immer im Hotel Weißes Kreuz in Zuoz,
mittags 1 Uhr.

Beide Versammlungen mit ärztlichem Vortrag

und eventuell Reisevergütung.
Eine kleine Aufbesserung im kantonalen Beitrag

wollen wir dankend anerkennen. Es wurde
uns versichert, daß keine neuen Verträge mehr
abgeschlossen werden dürfen unter einer Taxe
von Fr. 46.—. Je nach Drt und den Verhältnissen

entsprechend mehr. Ebenso sollten die

Wartgelder erhöht werden, denn ein Wartgeld
von Fr. 156.— ist in keiner Weise der heutigen
Zeit entsprechend.

Wir hoffen bestimmt auf gute Beteiligung,
denn wir müssen einen Weg finden, um unsere
Verhältnisse zu bessern.

In dieser Erwartung grüßt:
Frau Bandli.

Nachschrift.
Die Taxen sowie auch die Wartgelder im Kanton

Graubünden stehen wirklich in keinem
Verhältnis zum heutigen Lebensstandard. Was sind
heute Fr. 46.—

Andererseits sagte uns Frl. Niggli an der

Delegiertenversammlung, daß der Vertreter der
Bündner Regierung bei der Besprechung dieses
Gegenstandes sich gegen eine größere Erhöhung
der Taxe als Fr. 5.— ausgesprochen habe. In
Anbetracht der sehr ärmlichen Verhältnisse in
den Bergtälern kann man das verstehen. In
diesem Falle sollte aber der Kanton die Wartgelder

der Hebammen unbedingt erhöhen. Es ist
schwer zu verstehen, warum unsere Arbeit nicht
eines gerechten Lohnes wert sein sollte. Sie
erfordert nicht nur körperliche Fähigkeit, sie

fordert, wenn sie recht ausgeübt wird, den ganzen
Menschen. Ich glaube nicht, daß sich der Kanton
auf die Dauer dieser gerechten Forderung wird
entziehen können. „Nüt nahlah" gewinnt sicher
auch hier. z/.

Sektion Luzern. Wie den meisten Kolleginnen
bekannt sein wird, bemühten wir uns letztes

Jahr um Erhöhung der Wartgelder. Erst kürzlich

erhielten wir auf unsere Eingabe an die
hohe Regierung eine zustimmende Antwort. Es
wurden vom Regierungsrat an alle Gemeinden
des Kantons Schreiben gerichtet mit dem
dringenden Appell, den Hebammen auf freiwilliger
Basis das Wartgeld um mindestens 56 T zu
erhöhen. Erfreulicherweise sind bereits einige
Gemeinden diesem Aufruf nachgekommen. Nun
würde es uns interessieren, wo und wieweit man
jeder Kollegin entsprochen hat. Daher findet am
Dienstag, den 19. August, nachmittags 2 Uhr,
im Hotel Rütli, Luzern, eine außerordentliche

Versammlung statt, wozu wir jede Kollegin
dringend einladen. Es ist jetzl noch die letzte
Gelegenheit, uns für jede einzelne benachteiligte
Kollegin einzusetzen. Jene Hebammen, die aus
schwerwiegenden Gründen unabkömmlich sind,
mögen ihre Antwort auf diesen Termin schriftlich

an die Präsidentin, Frl. Lisbeth Bühlmann,
Rothenburg, einsenden. Spätere Anträge und
Wünsche können nicht mehr berücksichtigt werden.

Mit kollegialem Gruß!
Die Aktuarin: Josy Bncheli.

Sektion St. Gallen. Unsere Exkursion nach
der Verbandstoff-Fabrik Flawil ist großem
Interesse begegnet: eine erfreuliche Anzahl von
Kolleginnen hat sich eingefunden, und es hat sich
auch gelohnt. Es war sehr interessant zu sehen,
wie aus der rohen Baumwolle durch verschiedene
maschinelle Prozesse die so gut bekannte, weiche
und Weiße Flawa-Watte wie auch alle die andern
so vielseitigen Artikel der Verbandstoff-Fabrik
Flawil entstehen. Und zum Abschluß wurden wir
in liebenswürdigster Weise ins Café Tvggenburg
zu einem Café Crème und Kuchen eingeladen.
Dazu bekam jede Kollegin ein Päcklein von
verschiedenen Flawa-Produkten. Wir möchten auch
an dieser Stelle der Verbandstoff-Fabrik Flawil,
speziell auch den beiden Herren Jung und Braun,
für ihr liebenswürdiges Entgegenkommen
bestens danken.

Für den Vorstand: M. Träfe let.
Sektion Schaffhausen. Wir veranstalten am

Donnerstag, den 28. August, eine Fahrt ins
Blaue mit Auto: Abfahrt 13 Uhr ab Bahnhof
Schaffhausen. Wir können unsern Mitgliedern
verraten, daß wir hierfür einen Beitrag aus der
Kasse gewähren können. Wir hoffen daher, daß
sich zahlreiche Mitglieder an dieser Fahrt beteiligen

werden. Die Anmeldung hat bis spätestens
26. August an die Präsidentin, Frau Hangart-
ner in Buchthalen, zu erfolgen.

Leider haben wir schon wieder den Verlust
eines unserer Mitglieder zu verzeichnen. Im
vergangenen Monat ist unsere liebe Kollegin, Frau
Stoll in Osterfingen, von uns gegangen. Wir
werden sie stets in treuem Andenken behalten.

Mit kollegialen Grüßen
Für den Vorstand:Frau Brunner.

Sektion Solothurn. Einem Versammlungsbeschluß

nachkommend, einmal den Hinterberger
Kolleginnen einen Besuch abzustatten, trafen sich
die reiselustigen Hebammen von vor dem Berg
am 15. Juli in St. Pantaleon im
Schwarzbubenland.

Von Liestal führte uns der Autocar sicher
durch das idyllische Aristal. Der Wallfahrtskirche

zu den vierzehn Nothelfern galt unser erster
Besuch. Hernach führte uns der Weg durch herrliche

Kirschenfelder bis nach Nuglar zu unserer
sehr verehrten Kollegin Frau Frei.

Im Restaurant Rößli wurde Mittagsrast
gemacht, wo noch einige Nachzügler erschienen. Somit

konnte die mit allerhand Wünschen gespickte
Magenfrage gelöst werden. Wenn das Menu
nicht nach aller Wünschen ausgefallen ist, so wollen

wir uns der Tatsache erinnern, daß eben
noch Nachkriegszeit ist.

Nach dem Essen führte uns der Chauffeur im
Eiltempo auf die Gempenfluh, wo bei einem
kühlen Trunk die Vereinsgeschäfte bündig
erledigt wurden. Unsere Präsidentin hatte alles
wohl vorbereitet.

ttäeo-seset.t.sctt/^i-ä.L. Sàiigsn

Vnldâlì Nsl?.
Vollmilch, llonig, Vivk, Auvlivr

uvà kàv
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®ic Oelegiertenberfammlung tri Sugano mar
ein Volltreffer; beti Seffmer Kolleginnen gebührt
fur tpr trefflicpeë Arrangement itnfer ^ergïicÊ)fter
Sauf.

9ïocf) bnrften loir bie perrlicpe Ausftcpt auf
bem @<pmar3bubenrigi belounbern — ringsum
perrlicpe Verge, £äler nnb ©täbte bis ptnüber
3U ben Vogefen unb bem ©cfjtoarjtoalb ; nicpt
51t bergeffen unferen lieben SBeipenftcin.

Dead) bem ©emtp all biefer Iperrlicpfeiten ging
eS mieber 3urüd 51t unferer lieben grau gret,
loo eS uns erlaubt mar, bie perrlicpen Kirfepen
beS ©cpmarsbubenlanbeê mit eigenen Sänbeit 511

pflücfen nnb bem bnrftigen DJhtnbe jujufttpren.
©inmütig erfcpoll eS aitS bem ©por : „©infad)
perrlicp !" £>abt ®an! bafür, fe£)r gefepäpte grau
grei. Auf Sßieberfepn ein anbermal

©S märe nod) bieles über ben präepttgen Au§=

fing mit anfcplieftenber ©efcpäft§erlebigung 311

ergä£)len, aber ber ©eper £>at nod) anbere ©im
fenbungen 3U erlebigen.

gür unS alle, bie mir biefen Ausflug mitrna»
epen burften, mar eS ein Sag freubiger Ausfpan»
nung unb folotl)urnifd)er ©emütlicpfeit.

©S leben bie Kolleginnen pinter unb bor bem

Vetg! grau bon Arg, Oornacp.

©eftion 2purgau. 93ei fepönem 3Better unb
froper Stimmung trafen mir unS am 22. gitli
beim Vapnpof Vürglen, um unS gemeinfam naep
ber Kammgarnfpinnerei 3U begeben, beren 33e=

fieptigung unS bitrcp bie Vermittlung bon grau
ÜJiäber erlaubt morben mar.

3Bir berbanlen ber ©ireftion baS moplmol»
lenbe ©ntgegenfommen unb ben beiben Herren
bie 9ttüpe, mit melcper fie unS in gloei ©ruppen
burcp alle gabrifräume führten. Söer bon unS
baepte bis jept an bie ©trapasen eines Sßoll»
ïnâuels bom auftralifepen ©ipaf bis inS bereit»
geftellte 33ettcE)en eines unferer Neugeborenen

istiie

sw"g)lllfn",,,#n4r
u0, Bezugsquellen-Nachweis:
Nahrungsmittelfabrik Schweizerische

Schälmühle E. Zwicky A.G.

Müllheim-Wigoltingen

Unb mer font 3U ber lleberjeugung, baß bie bie»
len Arbeiter unb Arbeiterinnen an ben Nîafcpi»
nen eine leiepte ©aepe pätten

3u unferer grofjen Ueberrafcputtg mar bann
auep nod) ein reept „üppiger gobig", bon ber

girma geftiftet, int „Dcpfen" bereit, mo unfere
©efepäfte in Anbetracpt ber borgerüdten geit
rafd) abgelotdelt lourben. grau Kämpf berlaS in
Abloefenpeit bon grl. Vöpler ben ^Delegierten»
beriept.

®ie $purgauer gebammelt ftpiden ben Ocf»
finer Kolleginnen notp nacpträglicp ben per3»
lichen ©anf für alle ipre SiebeSmüpe um eine
fepöne Tagung.

2Ber bon unS baS Vücplein „Sie §ebantmen,
ipre AnftellungS» unb ©infommenSberpältniffe
in ben Kantonen" noep niept befipt, fann baS»

felbe bei ber 3ettti-*cilp>räftbentin grau ©cpaffet
noep bis UJcitte Auguft be3iepen.

©te Aftuarirt : 97Î. 9JI a 3 e n a u e r.

©cftionSßintertpur. Unfern geplanten •öerbft»

auSflug mollen loir nun enblicp auSfüpren. Am
2. ©eptember, um 13 Upr, bei gutem Söettcr,

erloartet unS §err §errmann mit feinem Acpt»

äepnpläper bei ber §auptpoft, §otel»©erminu§s
©eite.

Negnet eS am 2. ©eptember, fo gilt ber 3. ober

4. September, ober bann ber 9., 10. ober H*
September. (Sei 3loeifelpaftem Söetter frage

mau bei fperrn §errmann an, $e!eppon (052)
2 14 00, bis 12 Upr mittags.)

2Bir fapren bitrcpS fepöne ©öfjtal auf bert

„fpafenftricf". Sort 3'Vieri (bon ber Kaffe be»

3aplt). ©1er fpeimloeg gept über SBepifon, beut

Ißfäffifoner» unb ©reifenfee entlang nad) 2ßim

tertpur.
Anmelbungen, fepriftlid) ober teleppottifep/

nimmt bis 3um 31. Auguft entgegen : grau £>eb

fenftein, Scleppon (052) 2 45 00. Ntitglieber au»

bem ©öfjtal formen unterlocgS einfteigen; Pe

mollen aber bitte bei ber Anmelbung beb

Ort itrtb anberfpauptftrafjeben^ßlapam
geben, loo fie marten.

Vringt autp Vefannte unb greitnbe mit, baß

baS Auto bollbefept mirb, unb biel guten föunto*-

gn ber Hoffnung, ber SBettergott fei unS Qut>

gefinnt am 2. ©eptember, grüßt ©uep alle xccyt

perslicp: 271. Kramet.

©eftiott güriep. Ole ©eftion @ee unb ©a|"^
pat unS für bie ©eptember=Verfammlung recpi

perslicp naep ber fepönen Nofenftabt NapperSlöü
eingelaben. Sie freunblicpe ©inlabung pabeb
mir banfenb angenommen. Am 30. ©eptember
1947 Abfaprt bon güricp»S>auptbapnpof übet

Nieilen 12.42 Upr, NapperSloil an 13.44 Upr-

1 Wlonat

Simscboppe"

denn Schleim gärt unter dem Einfluss der Wärme noch leichter als Milch und
kann dann zu schweren Verdauungsstörungen führen.

Im Sommer empfiehlt die verantwortungsbewusste Hebamme nur Galactina-
Schleimextrakt, der bereits vorgekocht und daher in 5 Minuten zubereitet ist.
So hat sie Gewähr, dass jeder Schoppen frisch gekocht wird.

1 Dose reicht für 40—50 Schoppen und kostet nur Fr. 1.80

7Hci fHci
Haferschleim KU Gerstenschleim Reisschleim Hirseschleim

hat den höchsten Nährwert für empfindliche Säuglinge bei Neigung zu Durchfall reich an Mineralsalzen.
Zur Diät bei Ekzem und Milchscho^

76 Die Schweizer Hebamme Nr. 8

Die Delegiertenversammlung in Lugano war
ein Volltreffer; den Tessiner Kolleginnen gebührt
für ihr treffliches Arrangement unser herzlichster
Dank.

Noch dursten wir die herrliche Ausficht auf
dem Schwarzbubenrigi bewundern — ringsum
herrliche Berge, Täler und Städte bis hinüber
zu den Vogefen und dem Schwarzwald: nicht
zu vergessen unseren lieben Weißenstein.

Nach dem Genuß all dieser Herrlichkeiten ging
es wieder zurück zu unserer lieben Frau Frei,
wo es uns erlaubt war, die herrlichen Kirschen
des Schwarzbubenlandes mit eigenen Händen zu
pflücken und dem durstigen Munde zuzuführen.
Einmütig erscholl es aus dem Chor: „Einfach
herrlich !" Habt Dank dafür, sehr geschätzte Frau
Frei. Auf Wiedersehn ein andermal!

Es wäre noch vieles über den prächtigen Ausflug

mit anschließender Geschäftserledigung zu
erzählen, aber der Setzer hat noch andere
Einsendungen zu erledigen.

Für uns alle, die wir diesen Allsflug mitmachen

durften, war es ein Tag freudiger Ausspannung

und solothurnischer Gemütlichkeit.
Es leben die Kolleginnen hinter und vor dem

Berg! Frau von Arx, Dornach.

Sektion Thurgau. Bei schönem Wetter und
froher Stimmung trafen wir uns am 22. Juli
beim Bahnhof Bürglen, um uns gemeinsam nach
der Kammgarnspinnerei zu begeben, deren
Besichtigung uns durch die Vermittlung von Frau
Mäder erlaubt worden war.

Wir verdanken der Direktion das wohlwollende

Entgegenkommen und den beiden Herren
die Mühe, mit welcher sie uns in zwei Gruppen
durch alle Fabrikräume führten. Wer von uns
dachte bis jetzt an die Strapazen eines
Wollknäuels vom australischen Schaf bis ins
bereitgestellte Bettchen eines unserer Neugeborenen?

m

^èiiê""'^
klàungsmiltàiuik Llàeiràà
8ckàôlNe 8. /l.8.

M!!!le!m-lV>so!tmZk>i

Und wer kam zu der Ueberzeugung, daß die vielen

Arbeiter und Arbeiterinnen an den Maschinen

eine leichte Sache hätten?
Zu unserer großen Ueberraschung war dann

auch noch ein recht „üppiger Zobig", von der

Firma gestiftet, im „Ochsen" bereit, wo unsere
Geschäfte in Anbetracht der vorgerückten Zeit
rasch abgewickelt wurden. Frau Kämpf verlas in
Abwesenheit von Frl. Böhler den Delegiertenbericht.

Die Thurgauer Hebammen schicken den
Tessiner Kolleginnen noch nachträglich den
herzlichen Dank für alle ihre Liebesmühe um eine
schöne Tagung.

Wer von uns das Büchlein „Die Hebammen,
ihre Anstellungs- und Einkommensverhältnisse
in den Kantonen" noch nicht besitzt, kann das¬

selbe bei der Zentralpräsidentin Frau Schaffer
noch bis Mitte August beziehen.

Die Aktnarin: M. M a zen a uer.

Sektion Winterthur. Unsern geplanten Herbst-

ausflng wollen wir nun endlich ausführen. Am
2. September, um 111 Uhr, bei gutem Wetter,
erwartet uns Herr Herrmann mit seinem Acht-

zehnplätzer bei der Hauptpost, Hotel-Terminus-
Seite.

Regnet es am 2. September, so gilt der 3. oder

4. September, oder dann der lt., l9. oder 1t-

September. (Bei zweifelhaftem Wetter frage
man bei Herrn Herrmann an, Telephon (952)
2 14 99, bis 12 Uhr mittags.)

Wir fahren durchs schöne Tößtal aus den

„Hasenstrick". Dort z'Vieri (von der Kasse
bezahlt). Der Heimweg geht über Wetzikon, dem

Pfäffikoner- und Greifensee entlang nach
Winterthur.

Anmeldungen, schriftlich oder telephonisch,
nimmt bis zum 81. August entgegen: Frau Het-

fensteiu, Telephon (952) 2 45 99. Mitglieder aus

dem Tößtal können unterwegs einsteigen; sie

wollen aber bitte bei der Anmeldung den

Ort und an der Hauptstraße den Platz
angeben, wo sie warten.

Bringt auch Bekannte und Freunde mit, daß

das Auto vollbesetzt wird, und viel guten Humor.

In der Hoffnung, der Wettergott sei uns
gutgesinnt am 2. September, grüßt Euch alle recht

herzlich: M.Kram er.

Sektion Zürich. Die Sektion See und Gastes
hat uns für die September-Versammlung recht

herzlich nach der schönen Rosenstadt Rapperswn
eingeladen. Die freundliche Einladung haben
wir dankend angenommen. Am 39. September
1917 Abfahrt von Zürich-Hauptbahnhof über

Meilen 12.42 Uhr, Rapperswil an 13.14 Uhr-

« »

clsnn Lcstlsim Zänt untsn cism Einfluss clsn Wânms noost isiosttsn als IVIilost uncl

kann ànn ?u sLiiwsnsn Vsnclauun^sstönun^sn fulinsn.

Im Sommsn Empfisstli clis vsnantwontunZsbswusstS l-tsdamms nun Qalaotina-
LcîstlsimSxtnalct, cisn dsnsits vonZskoolit unci clastsn in 5 IVIinutsn ?ubsnsitst ist.
Lc> bist sis Qswästn, class jscîsn Lestoppsn fnisc-Ii Zskoc-stt wincl.

1 vose reick» 40—SV Lckoppsn un4 kvsîeî nur 1.V0

ffgfersvlìleim W> kerstensvkleim lkeissclileim kàesclileim
tist üsn kicîcksten klâtirvert für smpfinüliclie 8âuglinge bei Neigung ?u llurckifsll rsiok sn IMnsrsl82l?en.

?ur Mât bei unä UNeksolmn
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3üricf) ab 11.59 Uhr über Jorgen, ^Sfäffifoxt
(©chmpj) an 12.55 Ufjr, ab 13.01 Ul)r nact) i)laf>»
ftersmil. ©Begen ber tüolleltibfahrfarten bitte eine
£»albe ©tnnbc früher anf bent (paitfttbahnhof fein.

2ciber ift eine ©amhferfaljrt anf bent ©ec
toegert all5it fdjlecf)ter ©kmbinbung nicht möglicf).

(iis mürbe lebhaft bisfutiert, ob mir nnfere
nädjfte ©RonatSberfammlung nicht int ©tranb»
bab abhalten mollen, ittjiuifcfjen hat fid) bas
©Better mieber gcänbert.)

©Bir bitten herzlich nnt größere Beteiligung
für bas näctjfte Dial.

©er ©eftion ©effin noch unfern fjcr^ficljften
©anf für bie frettttblid)e 21ufnaf)me nnb bie
fdjöncit ©age im fottnigen ©üben, bie leiber 51t

fdjttell Oorbei ioaren.
Jnt Slitgnft fiitbet feine SSerfamntlung ftatt,

bafitr im ©efttember anf nach ©tahftersmil

Jür ben ©Borftanb : $rene Sirämer.

©er ©ItflgctbaitStuetä ber tranfenfaffeit.

1. 9caçh 2frt. 14, 21bf. 4, bes ©B u n b e s g e f e h e s
über bie iranien» nnb Unfal 10erfic|e
rnng, bom 13. Juni 1911, haben bie anerfanm
ten kranfcnfaffen ben bei ihnen besicherten
Jraucn, melche ©Infpntd) anf ©Bochcnbettleiftnn»
gen haben, ein ©tillgelb bon 20 Jranïen 51t ge=

ütäl)rcn, fofern biefe ihr ßinbmährenb 10 ©Bochen
(70 ©agen) füllen, ©er ©3unb bergiitet beit tüaf»
fen nach -irt. 35 bes gleichen ©efeftes biefert ©le»

trag jurüd. ©elbftberftänblich ift es ben Waffen
unbenommen, il)rerfeits aus eigenen ÜMtteln
ein höheres ©tillgelb auëjurichten, ebenfo mie
ftantoite unb ©emeinbett bie sDföglid)feit haben,
äufäftliche ©tillfträmien 51t gemähren. ©Ion biefer
®löglid)feit haben beim auch berfd)iebene ©e»

meinmefen ©ebrauch gemacht, fei es nun, baff fie
für bie gleiche 3ehnmöct)ige ©tillbauer noch einen

.Üantoit Jreiburg Jr. 10.— ebtl. 20.—, menu
bie ©enteinbeit gleich hohe Beiträge berabfolgen,
Danton ©larus Jr. 10.— itnb ©tabt 3üricE) Jr.
20.—), ober fei eS, baft fie fcfton für eine titriere
©tillbauer ebenfalls eine31ufmunterung§fträmie
^ugeftchen (Danton Bafelftabt Jr. 50.— nach
fünf ©Bochen), ober aber, baft fie auch ein langerais

3el)n ©Bochen batternbeS ©tilleit belohnen
(Danton ©Ihhen^ell ©1. 4)11)• Jt- 20.— b^m. 15.—
für je meitere üier ©Bochen bis 31t einem Sftagi»
murrt bon fecftS ©Honaten, ©tabt 3üricf) üoeitere

Jr. 30.— nach fünfjehnmödjigem ©tillen). ©ie
©tabt ©Binterthur gemährt einer besicherten
Jrau ein ©tillgelb bon Jr. 10.—, menn fie ihr
kinb mährenb brei ©Bod)en ohne jebe ©Beinah»

rung gefüllt hat, unb ttad) fechê ©Bochen ein mei»
tereS ©tillgelb bon Jr. 10.—. ©er Danton 2tar=
gau hat in feinem neuen ©äuglingSfürforge»
gefeft ebenfalls bie ülusrichtung bon Prämien an
ftillenbe (Dlütter ju Saften bes Cantons in 21uS=

fid)t genommen.
@S merben inSgefamt bon ben anerfannten

.Üranfettfaffen an ihre berfichertenSBöchnerinnen
runb Jr. 800,000.— ait ©tillgelbem auSgericf)»
tet, boit benen runb Jr. 600,000.— auf ben ©üttcb

entfallen.

2. 3ur ©eltenbmad)ung bes 21nfprud)eS auf
bas ©tillgelb beS ©BunbeS mnft ein ©tillgetbaus»
meiS borgelegt merben. ©abei hanbelt es fich um
ein amtlich borgefd)riebeneS Jormular, ju beffen
©lusfiillung neben ben ©lernten auch bie §ebam»
men unb ©äuglingsfürforgerinnen berechtigt
finb. ©arauf ift unterfchriftlich burd) bie betref»
fenbe iölebijinalperfon 51t beftätigen, baft bie ber»

ficfjerte ©Böchnerin bie ©lorauSfepungen jum Bc=

311g bes ©tillgelbeS erfüllt, b. h- eben ihr $inb
menigftenS 70 ©age gefüllt hat. ©ie Äaffen be=

nötigen ihrerfeitS biefes Jormular, um gegen»
über bem ©Bunb 9îed)enfd)aft abjulegen barüber,

2 erprobte Präparate
NUTROMALT Nährzucker für Säuglinge.

An Stelle des gewöhnlichen Zuckers dem Schoppen beigefügt,

sichert Nutromalt beim gesunden Säugling einen ungestörten Ablauf

der Verdauung. Bringt schwächliche Kinder zu gutem Gedeihen.

Gegen Durchfall, besonders Sommerdiarrhoe, und beim Übergang

zu Grasmilch leistet Nutromalt vorzügliche Dienste.

zur Herstellung des Sauermi.chschoppens.
Als teilweiser oder vollständiger Ersatz der Muttermilch für die

ersten 4 bis 5 Lebensmonate.

Nutracid-Kinder zeichnen sich durch gut^ und regelmässige
Gewichtszunahmen aus, und Verdauungsstörungen treten bei Nutracid-

Kindern sozusagen nie auf-

Der mit Nutracid hergestellte Schoppen ist im Preis ausserordentlich

vorteilhaft.

Nutracid

Hersteller:

PHAFAG A.-G, pharmazeutische Fabrik, ESCHEN

K 38jj B

gemiffen ©Betrag jufchieftert, um bas ©BunbeSftill»
gelb 31t erhöhen (Danton ©Bafellanb Jr. 25.—,
kanton 2(ftften3ell ©l.»©!!). Jr. 20.— 115m. 15.—
für freimütig berfid)crte ©Böchnerinnert, Danton
©Bafelftabt Jr. 50.—, Älanton 3üricf) Jr. 10.—,

ein antiseptischer
Puder für Säuglinge
und Kinder

vollkommen
neutral, hergestellt
aus ausgewählten
Fetten

ein antiseptisches
Spezial-Oel für die

Kinderpflege, ein
bewährtes Mittel bei

Hautreizungen, Schuppen,
Milchschorf, Talgfluß

D
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Zürich ab ll.59 Uhr über Horgen, Pfäffikon
(Schwyz) an 12.35 Uhr, ab lll.91 Uhr nach Rap-
Perswil. Wegen der .Kollektivfahrkarten bitte eine
halbe Stunde früher auf dem Hauptbahnhof sein.

Leider ist eine Dampferfahrt auf dem See
wegen allzu schlechter Perbindung nicht möglich.

(Es wurde lebhaft diskutiert, ob wir unsere
nächste Monatsversammlung nicht im Strandbad

abhalten wollen, inzwischen hat sich das
Wetter wieder geändert.)

Wir bitten herzlich um größere Beteiligung
für das nächste Mal.

Der Sektion Teffin noch unsern herzlichsten
Tank für die freundliche Aufnahme und die
schönen Tage im sonnigen Süden, die leider zu
schnell vorbei waren.

Im August findet keine Versammlung statt,
dafiir im September auf nach Rapperswil!

Für den Vorstand: Irene K räme r.

Der Skillgeldausweis der Krankenkassen.

i. Nach Art. 11, Abs. 4, des B u n d e s g e s etze s
über die Kranken- und Unfallversicherung,

vom 111. Juni 1911, haben die anerkannten

Krankenkassen den bei ihnen versicherten
Frauen, welche Anspruch auf Wochenbettleistungen

haben, ein Stillgeld von 29 Franken zu
gewähren, sofern diese ihr Kind während 19 Wochen
(79 Tagen) stillen. Der Bund vergütet den Kassen

nach Art. ll5 des gleichen Gesetzes diesen
Betrag zurück. Selbstverständlich ist es den Kassen
unbenommen, ihrerseits aus eigenen Mitteln
ein höheres Stillgeld auszurichten, ebenso wie
Kantone und Gemeinden die Möglichkeit haben,
zusätzliche Stillprämien zu gewähren. Von dieser
Möglichkeit haben denn auch verschiedene
Gemeinwesen Gebrauch gemacht, sei es nun, daß sie

für die gleiche zehnwöchige Stilldaner noch einen

Kanton Freiburg Fr. 19.— evtl. 29.—, wenn
die Gemeinden gleich hohe Beiträge verabfolgen,
Kanton Glarus Fr. 19.— und Stadt Zürich Fr.
29.—), oder sei es, daß sie schon für eine kürzere
Stilldauer ebenfalls eine Ausmunterungsprämie
zugestehen (Kanton Baselstadt Fr. 59.— nach
fünf Wochen), oder aber, daß sie auch ein länger
als zehn Wochen dauerndes Stillen belohnen
(Kanton Appenzell A.-Rh. Fr. 29.— bzw. 15.—
für je weitere vier Wochen bis zu einem Maximum

von sechs Monaten, Stadt Zürich weitere
Fr. ll9.— nach fünfzehnwöchigem Stillen). Die
Stadt Winterthur gewährt einer versicherten
Frau ein Stillgeld von Fr. 19.—, wenn sie ihr
Kind während drei Wochen ohne jede Beinahrung

gestillt hat, und nach sechs Wochen ein
weiteres Stillgeld von Fr. 19.—. Der Kanton Aargan

hat in seinem neuen Säuglingsfürsorgegesetz
ebenfalls die Ausrichtung von Prämien an

stillende Mütter zu Lasten des Kantons in Aussicht

genommen.
Es werden insgesamt von den anerkannten

Krankenkassen an ihre versicherten Wöchnerinnen
rund Fr. 899,999.— an Stillgeldern ausgerichtet,

von denen rund Fr. 999,999.— ans den Bund
entfallen.

2. Zur Geltendmachung des Anspruches ans
das Stillgeld des Bundes muß ein Stillgeldausweis

vorgelegt werden. Dabei handelt es sich um
ein amtlich vorgeschriebenes Formular, zu dessen

Ausfüllung neben den Aerzten auch die Hebammen

und Säuglingsfürsorgerinnen berechtigt
sind. Darauf ist unterschriftlich durch die betreffende

Medizinalperson zu bestätigen, daß die
versicherte Wöchnerin die Voraussetzungen zum Bezug

des Stillgeldes erfüllt, d. h. eben ihr Kind
wenigstens 79 Tage gestillt hat. Die Kassen
benötigen ihrerseits dieses Formular, um gegenüber

dem Bund Rechenschaft abzulegen darüber,

2 erprobte prSpsrste
WINMAIL VlâlBr-ucl«er ?ür Säuglinge.

Ltslls ckss ZswökmiiLböli ^oaicsrs cism LcMoppsa bsiZsküZt,

sicwsrt llatromellt bsim Zssuacksa LâaZimZ siasn cmUsstörtsa Ablauf

cisr VsrckaucmZ. Lrmgt scîbwâcwiicws Xmcksr Zutsm (Zscksibsa.

(ZsZso Ourabfaii, böscmcisrs Lommsrckiarrbos, cmck bsim Übsr^soZ

?a Qrasmiwki isistst dlutromait vor-üZiiabs Oisosts.

-ur Verstellung «les Ssuerini elZselBeppens.
4is tsiiwsissr ocisr voiistäacki^sr ^rsat? cisr d/Iuttsrmiwb für ckis

srstsa 4 bis 5 k.sbsasmoosts.

dlatrscick-Xmcisr -sicimsn siob ckareb ZuW unci rsgsimâssiZs Qs-

wicMts?cmabmsli aas, anci VsrckauuaZsstSrao^sn trstsri bsi llutrsoick-

Xmcksro so^usÄZso ois auk-

vsr mit dlatraaick bsr^sstsllts Lcboppsn ist im prsis aasssrorllsnt-

iicb vortsillmkt.

lìluîracic!

/V-S,, piislmsisulisciis 5àil<,

X o

gewissen Betrag zuschießen, um das Bnndesstill-
geld zu erhöhen (Kanton Baselland Fr. 25.—,
Kanton Appenzell A.-Rh. Fr. 29.— bzw. 15.—
für freiwillig versicherte Wöchnerinnen, Kanton
Baselstadt Fr. 59.—, Kanton Zürich Fr. 19.—,

sin sniisspiisctis?
pucis!" lü? Ssugiings
unci <incis?

vcàommsn
nsulrsi. tissgsslsiil
sus susgsvsiàn
5stlsn

sin smissplisciiss
Lps?is!-Os! 0ls

Xincisrpiisgs, sin
dsvsinNss IViiNsi dsi

risuttsi?ungsn. Sctiuppsn,
^iiciisckosl. Isigtiulì

o
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baß feine Stiffgefber 51t Unrecht berabfofgt mor»
ben ftnb.

Ser 58unb berfangt babei nacß einem gritttb»
fä^Iicfjen Gcntfcßetb meßt, baß baS Kinb auS»
jcßfießftcß burcß baS Stillen ernährt tnucbe, fon»
been es gibt aueß ein teifWeifeS Stiffen Sfnfputcß
anf bie Sttffprämie. (5fuS bem oben ©efagten
geßt ßerbor, baß biefe Siegelung 3. 33. nicfjt gilt
für baS Stiffgefb, WefcßeS bie Stabt 5f8intertßur
auS tßren eigenen 9Jiittefn gewäßrt, benn bort
Wirb berfangt, baß neben ber 9J7uttermifd) feine
anbere 58ctnaßrung berabreießt tourbe.) 9Rußte
bie 9ftifcß abgepumpt toerbeu, fo gift bas natür=
fieß aueß afs Stiffen, fofern bie SRuttermifcß bem
eigenen Ktnb ber berfießerten 5fBöeßnerin gugute
fam. Sie 2fmmentätigfeit toirb jeboef) beSßafb
nirfjt prämiert, toeif bafür geWößnficß ein Entgelt

belogen toirb. Saburcß ift aber aud) auSge»
fc£)foffen, baß 3.58. eine 5ffiöcßnerin, beren eigener
Säugfing geftorben ift unb bie aus reinem 5JBoßf»
Wolfen ein frembeS Kinb ftifft, bafür baS Stiff»
gelb begießt. So anerfennenStoert eine fofeße Sat
aueß fein mag, ber Sßortfaut beë ©efeßeS geftat»
tet nießt, baS Stiffgefb aueß einer fofeßen grau
gufontmen 3U faffen, benn auf bem StiffauSWeiS
ift auSbrücfficß 3U befeßeirttgen, baß bie 5f8öcß=

nerin ißr Kinb Wäßrenb geßn 5f8ocßen geftifft
ßabe.

@S greift aueß feine ©rßößung beS 58unbeSftiff=
gefbeS 5|3faß, toenn eine grau gwiffinge ftifft.
SaS geßt 3toar meßr bie Kranfenfaffen als bie
fpebammen an, boef) ift barauf aufmerffam 31t

machen, baß eine grau fefbft bann nießt für baS
Stiffen bon gWiffingen ein boppefteS Stiffgefb
begießen fann, toenn fie affenfaffs bei gfoei Kran»
fenfaffen berfießert toäre unb bon jeber berfefben
nur ben einfachen 58etrag beanfprueßen Würbe,
lfm nießt 3U einer llmgeßung biefer 58orfd)rift
$anb 31t bieten, toirb ben Hebammen baßer eine

gan3 befonbere ißorfießt empfoßfen, toenn ettoa

2Iutß ©te ßaku ©elegeitßeit

bei ünpäßficßfeiten au fritifeßen Sagen bie gute
SBirfung bon MELABON fefbft fennenguterneu.
Saffen Sie gang einfaeß ein MELABON in
SBaffer etwas erroeießen, neßmen Sie es ein
unb trinfen Sie tüdßtig 23affer naeß. fRußen
Sie barauf wenige ÜJfinuten! 9îun föfeu fid)
bie ©efäßfrämpfe, bie Seib» unb 5Rüefenfcßmer=

gen faffen nacß unb bie oft fo ßeftigen Kopf»
fdjtnergen flingeit ab. 3ßr Slffgemeinguftanb ift
befriebigenber, Sie füßfeu fid) befreit unb fön»
neu gßre Slrbeit toieber aufueßuten! K2556B

an fie baS Sfnfucßen geftefft Werben foffte, für bie
gfeieße SBöcßnerin an 3Wei berfeßiebene Staffen
StiffauSWeife gu liefern.

3. Ser 58unb ßat barauf bergießtet, weitere
tßorfeßriften barüber aufgufteffen, in Wefcßer
Söeife bie Stifftätigfeit fontroffiert Werben muß.
Üftan ging bon ber Sfuffaffitng auS, baß e§ fid)
um eine grage ßanbfe, wefeße bie gur 33efcßeini

gung beS Stiffens fompetenten SRebiginafperfo»
nett auf ©runb ißrer gaeßfenntniffe gu beurteifeit
ßätten. Kantone unb ©emeinben, toefd)e gufäß»
ließe Stiffgefber geWäßren, finb natürücß bered)»
tigt, beren üfuSricßtung noeß bon gettaueren 2fn»

gaben abßängig gu maeßen. So erffärt g. 58. bie
bafelftäbtifcße 58erorbnung betreffenb bie Stiffs
gelber, baß bie Kontrollen nur bon amtfießen
Kontrolfftelfen abgenommen Werben bürfen, 31t

benen Spitäler unb Sfnftaften geßören, unb baß
bei einer Kontroffmaßfgeit 100 ©ramm SJtifcß
abgegeben Werben mitffen. gitr baS 58unbeSftiff»
gelb Wirb biefe 58ebittgttng nießt gemaeßt. sD7it

anbern 5ffiorten : Sie bon einer berartigen amt»
ließen Kontrolffteffe auf ©runb einer Kontroff»
maßfgeit auSgeftellten StiffauSWeife finb fefbft»
berftänbficß für bie ©eftenbmaeßung beS Sfnfpru»
cßeS auf 58unbeSftiffgefb aueß gültig, aber eS finb

meßt bie eingigen, bie bafür gugefaffen Werben,
fonbern bie bon freien Stergten, patentierten
fpebammen unb SäugfingSfürforgerinnen aus»
geftefften SfuSWeife, bie nid)t gum 58egug beS

fantouaten StiffgefbeS berechtigen, Werben für
baS 58unbeSftifIgefb als gleichwertig anerfannt.
Ob auf ©runb einer Kontroffmaßfgeit ober aber

an £>anb anberer Kriterien feftgeftefft Wirb, baß
bie grau minbeftenS 70 Sage fang geftifft ßat,
maeßt feinen Unterfcßieb.

4. 9fun mußte aber gelegentficß feftgeftefft Wer»

ben, baß mit ber Sfusfüflttng be§ StiffauSWetfes
SJcißbraud) getrieben Wirb, gn geWiffen Kreifett
ift man fid) nidft meßr ffar barüber, baß eS fieß

bei bem StiffauSWeiS um eine Urfttnbe ßanbeft,
bie bon einer Sööcßnerin benüßt Wirb gum 58e»

gug eines ©efbbetrageS. Sie barf baßer nur au§ä

geftefft Werben, Wenn bie 5f3erfon, Wefeße unter»
fcßriftlicß baS 58orfiegen beftimmter Satfatßen
befeßeinigt, unbebingt Weiß, baß biefe Satfacße
befteßt unb bie Urfttnbe Waßr ift. @S genügt
nießt, baß fie eS bloß glaubt ober annimmt. Sie
Unterfcßrift ber tpebamme auf bem StiffauS»
Weis bebeutet nießt eine bfoße gormafität urtb

atteß nießt eine ©efäffigfeit für bie 5ÜBöcßnerirt.

Sie .foebamnte muß fieß bewußt fein, baß fie bie

'Verantwortung bafür trifft, Wenn auf ©runb
eines nießt ben Satfacßen entfßrecßenben Stifü
auSWeifeS ber 58etrag. bon gr. 20.— gu Unrecßt
begogen Wirb. Sie Kaffe, Wefeße baS Stiffgefb auf
©runb beS SfuSWeifeS aitSricßtet, muß fieß bar»

auf berfaffen fönnen, baß er rießtig ift. See
33ttitb ßrüft bie 9fuSWeife, unb Wenn bei einet
fofeßen 5ßrüfung feftgeftefft Wirb, baß eine gcau
bie Stiffprämie begogen ßat, Wefeße feinen 2fn*

fprueß barauf ßatte, fo Wirb nießt nur ber 58e»

trag gurüdgeforbert, fonbern bie 5fßöcßnerin riS5

fiert, Wegen 33etrugeS befangt gu Werben. Sie
.fpebantnte, Wefeße ben StiffauSWeiS einfaeß auf
©runb bon münbfießen Angaben ber berfid)erteit

Abteilung ALETE BERN, Bollwerk 15

Bezugsfrei / die gesäuerte Vollmilch in

trockener Form mit allen Zusätzen. Sie bleibt immer gleich,

zu Hause wie auf der Reise, und macht unabhängig von

Ortsveränderungen,aber auch unabhängig von Hitze,

Temperaturschwankungen sowie gewitterlichen Einflüssen auf

die übliche Säuglingsnahrung. Sie verdirbt nicht. Aletemilch

ist leicht und ohne Dosierungsfehler zu bereiten.
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daß keine Stillgelder zu Unrecht verabfolgt worden

sind.
Der Bund verlangt dabei nach einem

grundsätzlichen Entscheid nicht, daß das Kind
ausschließlich durch das Stillen ernährt wurde,
sondern es gibt auch ein teilweises Stillen Anspruch
auf die Stillprämie. (Aus dem oben Gesagten
geht hervor, daß diese Regelung z. B. nicht gilt
für das Stillgeld, welches die Stadt Winterthnr
aus ihren eigenen Mitteln gewährt, denn dort
wird verlangt, daß neben der Muttermilch keine
andere Beinahrung verabreicht wurde.) Mußte
die Milch abgepumpt werden, so gilt das natürlich

auch als Stillen, sofern die Muttermilch dem
eigenen Kind der versicherten Wöchnerin zugute
kam. Die Ammentätigkeit wird jedoch deshalb
nicht prämiert, weil dafür gewöhnlich ein Ent
gelt bezogen wird. Dadurch ist aber auch
ausgeschlossen, daß z. B. eine Wöchnerin, deren eigener
Säugling gestorben ist und die aus reinem
Wohlwollen ein fremdes Kind stillt, dafür das Stillgeld

bezieht. So anerkennenswert eine solche Tat
auch sein mag, der Wortlaut des Gesetzes gestattet

nicht, das Stillgeld auch einer solchen Frau
zukommen zu lassen, denn auf dem Stillausweis
ist ausdrücklich zu bescheinigen, daß die Wöchnerin

ihr Kind während zehn Wochen gestillt
habe.

Es greift auch keine Erhöhung des Bundesstill-
geldes Platz, wenn eine Frau Zwillinge stillt.
Das geht zwar mehr die Krankenkassen als die
Hebammen an, doch ist darauf aufmerksam zu
machen, daß eine Frau selbst dann nicht für das
Stillen von Zwillingen ein doppeltes Stillgeld
beziehen kann, wenn sie allenfalls bei zwei
Krankenkassen versichert wäre und von jeder derselben
nur den einfachen Betrag beanspruchen würde.
Um nicht zu einer Umgehung dieser Vorschrift
Hand zu bieten, wird den Hebammen daher eine

ganz besondere Vorsicht empfohlen, wenn etwa

Auch Sie habe» Gelegenheit

bei Unpäßlichkeiten an kritischen Tagen die gute
Wirkung von selbst kennenzulernen.
Lassen Sie ganz einfach ein in
Wasser etwas erweichen, nehmen Sie es ein
und trinken Sie tüchtig Wasser nach. Ruhen
Sie darauf wenige Minuten! Nun lösen sich

die Gefäßkrämpfe, die Leib- und Rückenschmerzen

lassen nach und die oft so heftigen
Kopfschmerzen klingen ab. Ihr Allgemeinzustand ist
befriedigender, Sie fühlen sich befreit und können

Ihre Arbeit wieder aufnehmen! «zssbv

an sie das Ansuchen gestellt werden sollte, für die
gleiche Wöchnerin an zwei verschiedene Kassen
Stillausweise zu liefern.

3. Der Bund hat darauf verzichtet, weitere
Vorschriften darüber aufzustellen, in welcher
Weise die Stilltätigkeit kontrolliert werden muß.
Man ging von der Auffassung ans, daß es sich

um eine Frage handle, welche die zur Bescheini
gung des Stillens kompetenten Medizinalpersonen

auf Grund ihrer Fachkenntnisse zu beurteilen
hätten. Kantone und Gemeinden, welche zusätzliche

Stillgelder gewähren, sind natürlich berechtigt,

deren Ausrichtung noch von genaueren
Angaben abhängig zu machen. So erklärt z. B. die
baselstädtische Verordnung betreffend die Still-
gelder, daß die Kontrollen nur von amtlichen
Kontrollstellen abgenommen werden dürfen, zu
denen Spitäler und Anstalten gehören, und daß
bei einer Kontrollmahlzeit 100 Gramm Milch
abgegeben werden müssen. Für das Bundesstillgeld

wird diese Bedingung nicht gemacht. Mit
andern Worten: Die von einer derartigen
amtlichen Kontrollstelle auf Grund einer Kontrollmahlzeit

ausgestellten Stillausweise sind
selbstverständlich für die Geltendmachung des Anspruches

auf Bundesstillgeld auch gültig, aber es siud

nicht die einzigen, die dafür zugelassen werden,
sondern die von freien Aerzten, patentierten
Hebammen und Sänglingsfürsorgerinnen
ausgestellten Ausweise, die nicht zum Bezug des

kantonalen Stillgeldes berechtigen, werden für
das Bnndesstillgeld als gleichwertig anerkannt.
Ob ans Grund einer Kontrollmahlzeit oder aber

an Hand anderer Kriterien festgestellt wird, daß
die Frau mindestens 70 Tage lang gestillt hat,
macht keinen Unterschied.

1. Nun mußte aber gelegentlich festgestellt werden,

daß mit der Ausfüllung des Stillausweises
Mißbrauch getrieben wird. In gewissen Kreisen
ist man sich nicht mehr klar darüber, daß es sich

bei dem Stillausweis um eine Urkunde handelt,
die von einer Wöchnerin benützt wird zum Bezug

eiues Geldbetrages. Sie darf daher nur
ausgestellt werden, wenn die Person, welche
unterschriftlich das Vorliegen bestimmter Tatsache»
bescheinigt, unbedingt weiß, daß diese Tatsache
besteht und die Urkunde wahr ist. Es genügt
nicht, daß sie es bloß glaubt oder annimmt. Die
Unterschrift der Hebamme auf dem Stillausweis

bedeutet nicht eine bloße Formalität und
auch nicht eine Gefälligkeit für die Wöchnerin.
Die Hebamme muß sich bewußt sein, daß sie die

Verantwortung dafür trifft, wenn auf Grund
eines nicht den Tatsachen entsprechenden
Stillausweises der Betrag, von Fr. 20.— zu Unrecht
bezogen wird. Die Kasse, welche das Stillgeld auf
Grund des Ausweises ausrichtet, muß sich darauf

verlassen können, daß er richtig ist. Der
Bund Prüft die Ausweise, und wenn bei einer
solchen Prüfung festgestellt wird, daß eine Frau
die Stillprämie bezogen hat, welche keinen
Anspruch darauf hatte, so wird nicht nur der
Betrag zurückgefordert, sondern die Wöchnerin
riskiert, wegen Betruges belangt zu werden. Die
Hebamme, welche den Stillausweis einfach auf
Grund von mündlichen Angaben der versicherten

Stellung ^1^15 Kaliwerk 15
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grau ober itérer Ungehörigen auSgeftellt [jat,
macht ftc£) faßrläffigerloeife beS f a I f rfj e rt örjt»
[ i d) e n 3 e u g n i f f e s fcßulbig, loenn fid) heraus»
ftellt, baß bie grau rticfjt 70 £age lang gefüllt
hat.

Slrt. 318 beS ©cßtoeijerifchen ©traf«
gefeßbucßeS tautet näntlid) :

„1. Stergte, ^aßnärjte, Sierärjte unb .fjebam»

men, bte borfäßlid) ein unmaßres Zeugnis
auSftellen, bas juin ©ebraucß bei einer
iBeßörbe ober jur Erlangung eines un»
berechtigten Vorteiles beftimmt, ober baS

geeignet ift, toid)tige unb berechtigte gn=
tereffen dritter jit berleßen, toerben mit
©efängniS ober mit 33ujje beftraft.
."pat ber ©äter bafür eine befonbere 33e«

[ohnitttg geforbert, angenommen ober fid)
berfprecßen [äffen, fo ioirb er mit ©efäng«
nié beftraft.

2. fpanbelt ber Säter fahrläffig, fo ift bie

©träfe 33uße."
©robe gaßrläffigfeit müßte immer bann au»

genommen merben, loenn bie tBefcßeinigung ohne
borgängige Kontrolle ausgepeilt loirb. ÜBeiß bie
Hebamme fogar, baß unter ben grauen, benen
fie bie ©tillbefdjeinigung abgibt, fich folcße be=

finben, loeldje überhaupt nid)t ober nur toeniger
als 70 $age gefüllt haben, fo loiirbe baS ®elift
als abfid)tlid) begangen gelten. ES muß nämlich
gefagt toerben, baß bie tpebamme, and) loenn fie
ben Einbruch hat, ee arme grau, bielfeictjt

S)ie©chloeijer§ebamme

aus phhfifcßen ©rünbeit, für bie fie fich nid)t ber»

mag, nid)t füllen fonnte, habe öen befcheibenen
betrag bon gr. 20.— ebenfo nötig loie bie übri»
gcrt berfidjerten SBöcßnerinnen, unb es bebeute
eine fpärte, fie ihr borjucntßalten, troßbem nid)t
berechtigt ift, eigenmächtig bie gefe^Iidje liege«
lung abjuänben, loe!d)e baS ©tillgelb nur unter
ber ißorauSfeßung beS minbeftenS fiebjigtägigeu
©tilfenS borfieht. Es-loäre ©acl)e beS ©efeß«
geberS, hier eine anbere Böfung pt treffen, loeitn
bie geîtenbe fich als ungerecht erloeifen follte,
itid)t aber ber einzelnen fpebamme.

2(uS alten biefen ©riittben ift eS felbftberftänb»
lieh, baß ein ©tillauSloeiS nur auSgeftellt loer«
ben fann, loenn bie befdjeinigenbe tßerfon bie

ftillenbe grau minbeftenS nach Slblauf ber 70
Sage einmal gefeßen unb babei fontrolliert hat,
ob fo lange gefüllt loitrbe. »Dagegen ift es nid)t
uitbebingt erforberlid), baß ber ©tillausloeis bon
ber gleichen •pebamme ausgefüllt unb unterjeieß»
net loirb, bie bei ber Entbinbung jugegen mar.
Es fann bemnach eine grau, bie fid) jur ©eburt
in eine entfernte EntbinbungSanftalt begeben
hat, ben ©tillauSloeiS troßbem bei ber 'oebamine
an ihrem SBoßnort unterfeßreiben laffen, fofern
biefe in ber Sage ift, feftjuftellen, baß bie grau
il)r eigenes fiinb füllt, unb baß feit ber ©eburt
minbeftenS 70 Sage berfloffen finb. $ennt fie
bie grau nicht unb ift fie bal)er nicht imftanbe,
bieS ju befd)einigen, fo muß fie baS Slnfucßen ab»

lehnen.
Stuf jebenfall aber muß abfcßließenb gefagt
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toerben, baff es mit ber ©tanbeSeßre einer pflidp»
beloufften foebamme burchauS unbereinbar er»
fd)eint, ihre Unterschrift unbebad)terloeife unter
ein Sofument ju feßen, ju bem fie nicht Ooll unb
ganj ftel)en fann.

grf. Sr. fur. $>. jünger le.

Salbei gegen gucfcrfrcmfßeit

©eit man bie gucferfranfßeit, unter ber heute
runb feber fünfßunbertfte SJÎenfcf) leibet, auf
eilte mangelhafte gunftion ber 58aucßfpeid)el=
brüfe jurücfgefüßrt hat, bel)anbelt man fie bitrd)
Einfprißen beS in biefer Srüfe gebilbeten .Çior»
monS gnfulin. SiefeS gnfulin aber ift recht
teuer, ba eS nicht fiinftlicl) ßergeftellt loerben
fann unb jubent unangenehm in ber Slnlocn»
bitug ift; man fud)te baßer fchon lange nach
einem ©toff, ber eS ganj ober teiltoeife ju er»
feßen bermag. 2öie nun S. gerrannini mitteilt,
hat er in ber feit unbenfbaren Reiten als .fSeil»

pflanje berloenbeten ©albei einen foldjen Erfaß»
ftoff gefunben. Sie bon ihm benußten ©albei»
Präparate finb jloar nießt fo ftarf loirffam loie
baS gnfulin unb feßeinen auf anbere, meßr ben
tßitaminen berloanbte Slrt ju toirfen ; eS fdjeint
aber möglich, fie teilloeifen Erfaß für baS

gitfulin anjuloenben. -st-

Raten Sie der jungen Mutter, die Ihnen
ihr Vertrauen schenkt, nur die sicherste

Ernährungsweise an. Die Guigoz-Milch
«lebt», denn sie kommt von den besten

Alpen des Greyerzerlandes. Sie enthält
sämtliche für das normale Gedeihen des

Säuglings notwendige Bestandteile, und ist
ungefähr dreimal besser verdaulich als
gewöhnliche Kuhmilch. Sie müssen schon
vom Beginn der künstlichen Ernährung
an von ihr Gebrauch machen.

G R MILCH IN PULVERFORM

Unsere Broschüren «Ratschläge an junge Mütter» und
«Fröhliches Leben» werden auf Verlangen zugesandt.

Nr. 8

Frau oder ihrer Angehörigen ausgestellt hat,
macht sich fahrlässigerweise des falschen ärzt-
lichen Zeu g nis ses schuldig, wenn sich herausstellt,

daß die Frau nicht 7ll Tage lang gestillt
hat.

Art. des Schweizerischen
Strafgesetzbuches lautet nämlich:

„1. Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte und Hebammen,

die vorsätzlich ein unwahres Zeugnis
ausstellen, das zum Gebrauch bei einer
Behörde oder zur Erlangung eines
unberechtigten Borteiles bestimmt, oder das
geeignet ist, wichtige und berechtigte
Interessen Dritter zu verletzen, werden mit
Gefängnis oder mit Buße bestraft.
Hat der Täter dafür eine besondere
Belohnung gefordert, angenommen oder sich

versprechen lassen, so wird er mit Gefängnis

bestraft.
2. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die

Strafe Buße."
Grobe Fahrlässigkeit müßte immer dann

angenommen werden, wenn die Bescheinigung ohne
vorgängige Kontrolle ausgestellt wird. Weiß die
Hebamme sogar, daß unter den Frauen, denen
sie die Stillbescheinignng abgibt, sich solche
befinden, welche überhaupt nicht oder nur weniger
als 70 Tage gestillt haben, so würde das Delikt
als absichtlich begangen gelten. Es muß nämlich
gesagt werden, daß die Hebamme, auch wenn sie
den Eindruck hat, eine arme Frau, die vielleicht

DieSchweizerHebamme

aus physischen Gründen, für die sie sich nicht
vermag, nicht stillen konnte, habe den bescheidenen
Betrag von Fr. 2l>.— ebenso nötig wie die übrigen

versicherten Wöchnerinnen, und es bedeute
eine Härte, sie ihr vorzuenthalten, trotzdem nicht
berechtigt ist, eigenmächtig die gesetzliche Regelung

abzurinden, welche das Stillgeld nur unter
der Voraussetzung des mindestens siebzigtägigeu
Stillens vorsieht. Es-wäre Sache des
Gesetzgebers, hier eine andere Lösung zu treffen, wenn
die geltende sich als ungerecht erweisen sollte,
nicht aber der einzelnen Hebamme.

Aus allen diesen Gründen ist es selbstverständlich,

daß ein StillauSweis nur ausgestellt werden

kann, wenn die bescheinigende Person die

stillende Frau mindestens nach Ablauf der 7«>

Tage einmal gesehen und dabei kontrolliert hat,
ob so lange gestillt wurde. Dagegen ist es nicht
unbedingt erforderlich, daß der Stillausweis von
der gleichen Hebamme ausgefüllt und unterzeichnet

wird, die bei der Entbindung zugegen war.
Es kann demnach eine Frau, die sich zur Geburt
in eine entfernte Entbindungsanstalt begeben
hat, den Stillausweis trotzdem bei der Hebamme
an ihrem Wohnort unterschreiben lassen, sosern
diese in der Lage ist, festzustellen, daß die Frau
ihr eigenes Kind stillt, und daß seit der Geburt
mindestens 7l> Tage verflossen sind. Kennt sie
die Frau nicht und ist sie daher nicht imstande,
dies zu bescheinigen, so muß sie das Ansuchen
ablehnen.

Auf jedenfall aber muß abschließend gesagt
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werden, daß es mit der Standesehre einer
pflichtbewußten Hebamme durchaus unvereinbar
erscheint, ihre Unterschrift unbedachterweise unter
ein Dokument zu setzen, zu dem sie nicht voll und
ganz stehen kann.

Frl. Dr. jnr. H. Zängerle.

Salbei gegen Zuckerkrankheit

Seit man die Zuckerkrankheit, unter der hellte
rund jeder fünfhundertste Mensch leidet, auf
eine mangelhafte Funktion der Bauchspeicheldrüse

zurückgeführt hat, behandelt man sie durch
Einspritzen des in dieser Drüse gebildeten
Hormons Insulin. Dieses Insulin aber ist recht
teller, da es nicht künstlich hergestellt werden
kann und zudem unangenehm in der Anwendung

ist; man suchte daher schon lange nach
einem Stoff, der es ganz oder teilweise zu
ersetzen vermag. Wie nun L. Ferrannini mitteilt,
hat er in der seit undenkbaren Zeiten als Heil-
Pflanze verwendeten Salbei einen solchen Ersatzstoff

gefunden. Die von ihm benutzten
Salbeipräparate sind zwar nicht so stark wirksam wie
das Insulin und scheineil auf andere, mehr den
Vitaminen verwandte Art zu wirken; es scheint
aber möglich, sie als teilweisen Ersatz für das

Insulin anzuwenden. -st-

aten 8ie üer jungen Nutter, üie lünenîì jtir Vertrauen 8«üenkt, nur àie sieker-
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Falliacol
PUDER

Vorbeugungs- und Heilmittel

gegen

Schrunden, Rhagaden und

Brustdrüsenentzündungen

DR. A. WANDER AG. - BERN

Brustsalbe

verhütet, bei Beginn des Stillens

angewendet. das Wund werden der

Brustwarzen und die Brustentzündung. Seit

Jahren in ständigem Gebrauch in
Kliniken und Frauenspitälern.

Topl mit sterilem Salbensläbchen :

Fr. 4.12 inkl. Wust.

Erhältlich in Apotheken oder durch

den Fabrikanten:

Dr. B. Studer, Apotheker. Bern.

K 3799 B

Schweizerhaus-Puder
ist ein idealer, antiseptischer
Kinderpuder, ein zuverlässiges

Heil- und
Vorbeugungsmittel gegen Wundliegen

und Hautröte.

Wer ihn kennt, ist
entzückt von seiner Wirkung ;

wer ihn nicht kennt,
verlange sofort Gratismuster
von der

Schutzmarke Schweizerhaus

KOSMETISCHEN FABRIK SCHWEIZERHAUS
Dr. GUBSER-KNOCH, GUARDS

seit 19U6

Der aufbauende, kräftigende

AURAS
Schoppen

enthält alle für das Wachstum notwendigen

Nährstoffe in außerordentlich
leicht verdaulicher Form und ist
angenehm im Geschmack

KocHceit höchstens eine Minote
In Apotheken, Drogerien und Lebensmittelgeschäften

Fabrikant: AURAS AG. MONTREUX-CLARENS
K 3253 B

SOYAKIM
Die wertvolle Säuglings- und Kleinkindernahrung

verbürgt :

Normales Wachstum
Gute Entwicklung

Richtige Verdauung
Kräftige Zehnentwicklung

MORGA.
At A

BA * G. NAHRUNGSMITTELFABRIK EBNAT-K**^

Erhältlich in Apotheken. Drogerien und Reformhäusern

£Uicf> bas iff ^oilegialifäf
tocnn bei 3bren Ccinßäufen bie 3n)erenfen

unferee 3>erein$orgait6 beriießfiebttgen

Gemeinde Hombrechtikon (Zeh.)

Zufolge Rücktritt der bisherigen Inhaberin (infolge
Altersrücksichten) ist die Stelle einer

Hebamme
neu zu besetzen. Antritt am 1. Oktober 1947.

Anmeldungen mit den nötigen Ausweisen sind einzureichen
an die Gesundheitsbehörde Hombrechtikon, welche bereit
ist, weitere Auskünfte zu erteilen.

Die Gesundheitsbehörde Hombrechtikon (Zeh.)
3931

Gesucht junge, tüchtige

katholische Hebamme
in Privatklinik für Gebärsaal und Abteilung für sofort;
ebenso eine Wochen- und Säuglingsschwester. Jahresstelle.

Offerten unter Chiffre 3948 an die Expedition dieses Blattes.

Privatabteilung sucht

tüchtige, erfahrene Hebamme
für den Gebärsaal und zur Mitpflege der Wöchnerinnen.

Offerten mit Lebenslauf, Altersangabe, Photo und
Zeugnisabschriften sind zu richten unter Chiffre 3950 an die
Expedition dieses Blattes.
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Vos-bsuAuliAL- unci l^silmittsl

gsgsn

Zeliruncisn, k^siasa6sn unc!

örustcirüssnsnt?üiicIunASki

W/^blv^k^ /^Q. -

5/5<?//»?

verkülel. dei kieginn lies Ziilleaz so-
gelvendei. >IsîlVuiiiI»erà à kruîl
»srren und die vruUenUiiiiiliiiiz. Zeil

Iskren in siândigem (Zedrsudi in
Kliniken unil krsuenspiislein.

7opl mit sierilem Zslbenslâbcken:

kr, <IZ inkl. Wust.

krliälilick in /Vpoikeken oder durdi
den ksdriksnlen:

vr. ». Binder, ^poilieker. »er».

X Z7S? ö

8cbwei^erksus-puäer
ist ein idealer, antiseptiscker
Xinderpuder, ein Zuverlässiges

Heil- und
Vorbeugungsmittel gegen IVund-
ließen und bautröte.

V/er ikn kennt, ist ent-
TÜckt von seiner Wirkung;
wer ikn nickt kennt, ver-
lange sofort (Zratismuster
von der

8cdut?marke Sckvei^erdaus

vr. vuoseiR-x^oc«, ouánus

seit 19t>6

âvk^Z
Srlispi»«»«

entkält alle kür das Vackstum notwen-

digen bläkrstokke in aukerordentliek
leickt verdaulicker borm und ist ange-
nekm im (Zesckmack

K«rl,»eî» sine »Hînssîe

In ^potkeken, Drogerien und l.ebensmütelgesckäkten

babrikani: ^(Z. lVì0k»Ilî^vX-cb/KKLbI8
X Z2SZ L

Ois wsrtvolls Säuglings- und Xlsinkindor-
nskrung verbürgt:

v»sel«rtu»>«

Vut« e>»tv>»>elll»»»»g

Hiektig« Ve^lisuuiig

^ s. llälllllll<k8l«l77et7ASlIII( es««k7-kk??^

^ckäiliicii in /lpolNoicsn. Oroxorisn u n ci n 0 f c> r m >1 â u s e r n

Awch das ist Kollegialität
wenn Sie bei Ihren Einkäufen die Inserenten

unseres Vereinsorgans berücksichtigen

(Zemeinäe biombrecbtikon (^cb.)

^ukolge Rücktritt der bisberigen lnkaberin Infolge Alters-
rücksickten) ist die Stelle einer

Hebamme
neu TU besetzen. Antritt am l. Oktober 1947.

Anmeldungen mit den nötigen Ausweisen sind einTureicken
an die Oesundkeitsbebörde blombrecktikon, welcke bereit
ist, weitere Ausklinkte Tu erteilen.

Die tìesundkeitsbetiôrde klombrecktikon </ck.)
Z?5l

Oesuckt junge, tücktige

katboliscbe Hebamme
in Privatklinik kür Oebärsaal und Abteilung kür sokort;
ebenso eine V^ocken- und Läuglingssckwester. jabresstelle.

Okkerten unter Lbikkre 3943 an die Expedition dieses blattes.

Privatabteilung suckt

tücbtiZe, ertabrene Hebamme
kür den Oebärsaal und Tur lVlitpklege der >Vöcknerinnen.

Offerten mit bebenslauk, /dtersangabe, pboto und Zeugnis-
absekrikten sind TU rickten unter Lkikkre 3950 an die
Expedition dieses blattes.
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*6a

aus dem Vollkorn von 5 Getreidearten
gezogen, ist BERNA — da milchfrei —
nicht bloss eine wertvolle Schutz- und
Ergänzungskost, sondern der Arzt und
die Hebamme verwenden sie oft als
Alleinnahrung, wenn es gilt, Milchnährschäden,

Ueberempfindlichkeitserschei-
nungen und Wachstumshemmungen zu
bekämpfen.

Ueberdies hat BERNA einen reichen Gehalt

an den so wichtigen Vitaminen
Bi und D, so dass sie der Rachitis
und der Zahnkaries zumindest
vorbeugt.

s**
(JfaïUHl

enthält Vitamine B, und D.

Inlensyl
Salbe für alle Wunden DEKLA RAT I O N

Ol. lecori6
Ungt. camphorat.
Extrada vegetab.
Thymol. 0,025 °/o

Salol. 0,3 °/o

Resorcin 0,7 °/o

Die Lebertransalbe ohne üblen Geruch
Keine Gewebsmazeration
Fördert die Granulation und die
Epithelisierung bei

mechanischen Verletzungen jeglicher Art
Brandwunden
Fisteln und Abszessen

Ulcéra

Tube à 100 g Fr. 2.49

Topf à 500 g Fr. 7.15

Topf à 1 kg Fr. 13.50

DR. A. WANDER AG. DER

jci>c
einer Verletzung können Sie Silbernitratlösung verwenden,

wenn Sie unsere auf ärztlichen Wunsch eingeführten
Augentropfröhrchen benützen.

Absolut splitterfrei, keine scharfen Ränder — im Gegensatz

zu den Ampullen, die nicht unbedingte Gewähr leisten.

Schachtel mit 5 Tropfröhrchen 1,5 */«, Gummihütchen und Nadel,
gebrauchsfertig Fr. 1.80 + Steuer.

GESCHÄFT

St. Gallen Zürich Basel — Davos St. Moritz

Kindermehl
Gemüseschoppen

sind hervorragende Kraft - Nahrungsmittel

für das Kleinkind.
Badro-Kinder sind frohe, fürs Leben
gestärkte Kinder.

Ueberall erhältlich. Muster gratis.

BADRO A.-G., ÖLTEN
P 21439 On.

Inserieren bringt Erfolg!
Dadurch bleiben Sie mit Ihren Kunden

ständig in Verbindung

Es wird gutbezahlte Stelle
gesucht von

Hebamme
besten Alters, in Spital, auf
20. August 1947 oder nach
Uebereinkunft. Oute Zeugnisse

sind vorhanden.
Offerten mit Arbeitsbedingungen
und Lohnangabe sind zu richten
unter Chiffre 3949 an die
Expedition dieses Blattes.

verhütet rheumatische
gichtische Leiden,
Zahnschäden, Blutarmut,
Nervenleiden,
Müdigkeit u. allgemeine
Zerfallerscheinungen,
Herzleiden,

weil es wichtige konstruktive
Aufbaustoffe enthält und Schlackenbildung

verhütet.
1 Packung Pulver
1 Kurpackung
1 Familienpackung

(lOfacher Inhalt)
erhältlich durch die Apotheken,
wo nicht, franko durch

Apotheker Siegfried Flawil
3929 (St. Gallen)

Fr. 3.-
Fr. 16.50

Fr. 26.-
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46 s

ouz dem Voiikorn von Z Ostrsicisorten
gezogen, ist — do milcbfrsi —
nickt bioss eine wertvolle Lckut^- und
prgön^ungskost, sondern der ^rat und
die KIsbornrns verwenden sie okt o>5

^.llsinnokrung, wenn es gilt, /^ilcknökr-
scköden, bebsrempkindlickksitssrsckei-
nungsn und Wockstumskernmungsn xu
bskörnpksn.

bebsrdiss Kot kpkbl^ einen rsicken Os-
koit on den so wicktigsn Vitominsn
kt und kZ, 80 doss 5is der lîockitls
und der ^obnleoriss Zumindest vor-
beugt.

sntkölt Vitamins v, un«j l>.

Intsusvì
5s>l»e für slle Wuncisn o aXO kl

s»?->l.
0>z °/-

vis ^skevtvsnaall»« aNns ilklsn VsvurI»
llleine Vs«rsl»si>,»»«va«>«»ii

rSva«v» Nie Vvsna>»«i«»i» un«> »>>«

^I»î«I,s>îaïev»«iiii Iisî

mso/lân/so/isn l^ör/ötZUNASN /SLr/io/tör

Lr-ondiounds/l

âtskn und ^bsz:e««en

l//csrs

l'ubs à 100 g 5?. 2,4g

1-opk à S00 g Pr. 7. IS

l'opt à 1 kg Pr. 13.S0

o«. â. tV^noei» Iìv. oe «

^eè>e

einer Verletzung können Lis Lilbsrnitrstlösung vsrwsn-
ctsn> wenn Sis unsers eut âr^tlicken Wunsck singetükrlsn
/^ugentroptrökrcksn bsnüt^sn.

Absolut splitterfrei, keine scksrfsn Länder — ini Legen-
sst^ üu den Ampullen, die nickt unbedingte Lswükr leisten.

S-àrHtet met S 7>o/?//'Sà/ie/! /,Z »/», <Zllmmà«tàn «net.VaeteV,
/>. t.so -r

6555///!
3t Lsllsn 2!urick Lsssl — Osvos Lt. lVorlta

Iîîni>ven,«lH>
Ven»i>»vselH»ppen

sind kervorragende Krskt - klakrungs-
Mittel kür das Kleinkind.
Lsdro-Kinder sind kroke, kürs beben
gestärkte Kinder.

Oebersll erkältlick. Muster gratis.

k> 2143? 0n.

Inseriere» dringt Lrkoig!
Oadurcb bleiben Lie mit Ikren Kunden

ständig in Verbindung

ps wird gutde^aklte Stelle
gesuckt von

Hebamme
besten Alters, in Spital, aul
20. August l?47 oder nack
Uebereinkunkt. Oute ?eug-
nisse sind vorbanden.

Okkerten mit Arbeitsbedingungen
und boknangabe sind 2u rickten
unter Oliikkre 3949 an die
Expedition dieses blattes.

verbätet rbeumatiscbe
gicbtiscke beiden,
Xaknsekäden, klutarmut,
Nervenleiden,
Müdigkeit u. allgemeine
Xerkallersekeinungen,
Herzleiden,

weil es vvicktige konstruktive ^tuk-
bsustokke entkält und Scklacken-
bildung verbötet.
I Packung Pulver
l Kurpackung
l pamilienpackung

(llZkacber lnkslt)
erkältlicb durck die ^potkeken,
wo nickt, kranko durck

^potkelcer Siegfried plawil
ZY2Y <8t. Salien)

k-r. Z.-
Pr. IS.50

Pr. 2S.-
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'^UGLI NGSM'
^ U LV E P

eHL- UND ZUG*
tS|«-t.SCHAFT FÜR N6*

VEVEY. (SCHW"?I
Für die Dauernahrung
des gesunden Säuglings

bleibt PELARGON «orange» das Milclipulver der Wahl

Sichert, bei fehlender Muttermilch, ein gutes und regelmässiges Wachstum des Säuglings

Gestattet schnelle und fehlerlose Zubereitung der Mahlzeiten

AKTIENGESELLSCHAFT FOR NESTLE PR00UKTE, VEVEY (SCHWEIZ)
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V1^, n <5S ^'
^ ^ V ^

^îi.. UNO
k-lj" k<^»

vevev <se««à>?>
I^ür die DauernàruîiA
des gesunden Läu^IinAs

I)IeiI)t ?LI^^Iî(?OIX «orange» das Nilelipuiver der ^Valil

Ackert, bei /ek/encier àlttermi/ck, ein Antes nnci reAe/màiKes Mackstum à FäuAiinAS

bestattet sckneiie unci /ekieriose ^nbereitunA cier ^/aki^eiten

ii X I > b^s 8 ^ 3 ^ I. l. 8 8 si/i f I s" 8 si ^ 8 I >. b l- li 0 8 8 X I 8. V 8 V 8 V l 8 8 8 Vì/t I 7
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